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(57) Die Erfindung betrifft einen Ladungsträger (5) zum 
Transport und zur Lagerung einer Packeinheit (3) in 
einem Kommissioniersystem, welcher einen Boden 
(21) mit einer Ladeebene (25) an der Bodenoberseite 
zur Aufnahme der Packeinheit aufweist. Der 
Ladungsträger (5) umfasst zwei Transportrampen 
(29a, 29b) benachbart zu einer Transportfläche (28), 
welche Schrägflächen (32a, 32b) mit einem Winkel 
(a) zwischen 135° und 160° ausbilden. Der 
Ladungsträger (5) umfasst auch zwei 
Führungsauflagen (30a, 30b) benachbart zu den 
Transportrampen (29a, 29b), welche parallel zur 
Transportfläche (28) verlaufende Führungsflächen 
(33a, 33b) ausbilden. Zudem umfasst der
Ladungsträger (5) zwei Kanten (31a, 31b) zwischen 
den Transportrampen (29a, 29b) und den
Führungsauflagen (30a, 30b). Der Ladungsträger (5) 
umfasst schließlich Ladeebenen (25, 25') auf 
unterschiedlichen Höhenniveaus, welche durch 
parallele Anschlagkanten (35a, 35b) begrenzt sind 
und unterschiedliche Ladebreiten (34a, 34b)
aufweisen. Ferner betrifft die Erfindung ein 
Kommissioniersystem, in dem Ladungsträger (5) der 
genannten Art verwendet werden.
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Beschreibung
[0001] Die Erfindung betrifft einen Ladungsträger zum Transport und Lagerung einer Packein­
heit in einem Kommissioniersystem, welcher einen Boden mit einer Transport- und Lagerfläche 
an der Bodenunterseite, ersten Stirnseite, zweiten Stirnseite, ersten Längsseite, zweiten Längs­
seite, Ladeebene an der Bodenoberseite, die zwischen der ersten Stirnseite und zweiten Stirn­
seite verläuft und zur Aufnahme der Packeinheit ausgebildet ist, und eine gegenüber der ersten 
Ladeebene vorragende erste Seitenwand im Bereich der ersten Stirnseite und eine gegenüber 
der Ladeebene vorragende zweite Seitenwand im Bereich der zweiten Stirnseite aufweist. Die 
erste Ladeebene bildet eine durchgehend unterbrechungsfreie Transportfläche aus. Weiterhin 
bildet die erste Seitenwand zwischen der ersten Längsseite und zweiten Längsseite eine erste 
Transportrampe aus, welche an die Transportfläche anschließt und eine Schrägfläche ausbil­
det, die mit der Transportfläche einen Winkel α zwischen 135° und 160° einschließt. Darüber 
hinaus weist die erste Seitenwand eine erste Führungsauflage auf, welche an die erste Trans­
portrampe anschließt und eine im Wesentlichen parallel zur Transportfläche verlaufende Füh­
rungsfläche ausbildet, sowie eine erste Kante zwischen der ersten Transportrampe und der 
ersten Führungsauflage. Zusätzlich bildet die zweite Seitenwand zwischen der ersten Längssei­
te und zweiten Längsseite eine zweite Transportrampe aus, welche an die Transportfläche 
anschließt und eine Schrägfläche ausbildet, die mit der Transportfläche einen Winkel α zwi­
schen 135° und 160° einschließt. Schließlich weist die zweite Seitenwand eine zweite Füh­
rungsauflage auf, welche an die zweite Transportrampe anschließt und eine im Wesentlichen 
parallel zur Transportfläche verlaufende Führungsfläche ausbildet, sowie eine zweite Kante 
zwischen der zweiten Transportrampe und der zweiten Führungsauflage. Ferner betrifft die 
Erfindung ein Kommissioniersystem zum Lagern und Kommissionieren von Packeinheiten, mit 
einer Packeinheiten-Übergabestation zum Beladen des Ladungsträgers und/oder Entladen des 
Ladungsträgers.
[0002] Aus der EP 1 698 573 A1 ist ein Kommissioniersystem zum Lagern und Kommissionie­
ren von Packeinheiten bekannt, bei dem die Packeinheiten von Anliefergebinden depalettiert 
und auf Ladungsträger (Tablare) einzeln umgeladen werden. Eine Packeinheit ist eine kleinste 
Einheit einer Warensendung. Die Tablare werden zu einem Tablarlager gefördert und im Tab­
larlager mit Förderfahrzeugen eingelagert / ausgelagert. Wird ein Kundenauftrag abgearbeitet, 
werden die benötigten Packeinheiten aus dem Tablarlager auf den Tablaren ausgelagert, in 
eine durch eine Beladungskonfiguration im Ladestapel definierte Beladereihenfolge sortiert und 
zu einer automatischen Kommissioniervorrichtung transportiert. Dort angekommen, wird die 
Packeinheit vom Tablar abgehoben und auf eine ortsfeste Ladeplatte übergeben und danach 
auf einen Auftrags-Ladungsträger gemäß der Beladungskonfiguration gestapelt. Jede Packein­
heit wird auf einem eigenen Tablar abgelegt. Damit verbunden sind ein großer Raumbedarf 
zum Aufstellen der Lagerregale und hohe Anschaffungskosten. Ein größeres Tablarlager ver­
langt nach einer zunehmenden Anzahl an Förderfahrzeugen.
[0003] Die DE 41 43 282 C2 beschreibt einen Ladungsträger zum Transport und Lagerung 
einer Packeinheit, welcher einen mit einer Vielzahl von Öffnungen durchbrochenen Boden 
umfasst. Eine Packeinheiten-Übergabestation zum Entladen des Ladungsträgers weist eine 
Transfervorrichtung zum Abschieben der Packeinheit von dem Ladungsträger auf eine Förder­
vorrichtung und einen aus einer Ausgangsstellung in eine Abschiebestellung bewegbaren Pro­
filkörper auf. Der Profilkörper bildet eine der Anzahl der Öffnungen entsprechende Anzahl an 
Transportrampen aus. Der Ladungsträger wird zum Entladen der Packeinheit auf einer Auf­
nahmevorrichtung vor der Fördervorrichtung positioniert. Danach wird der Profilkörper in die 
Abschiebestellung erstellt, in welcher die Transportrampen in die Öffnungen vorragen. Dabei 
überbrücken die Transportrampen einen Stufensprung zwischen der Aufnahmevorrichtung und 
der Fördervorrichtung. Die Transfervorrichtung schiebt die Packeinheit vom Ladungsträger über 
die Transportrampen auf die Fördervorrichtung ab.

[0004] Die US 2013/0062160 A1 offenbart einen Ladungsträger zum Transport und Lagerung 
einer Packeinheit, welcher einen mit Längsschlitzen versehenen Boden und mit Öffnungen 
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durchbrochene Seitenwände umfasst. Eine Packeinheiten-Übergabestation zum Beladen des 
Ladungsträgers oder Entladen des Ladungsträgers umfasst mit gegenseitigem Abstand parallel 
angeordnete Förderriemen, welche in die Öffnungen eingreifen und in die Längsschlitze vorra­
gen, um eine Packeinheit zwischen dem Ladungsträger und den Förderriemen zu transportie­
ren.

[0005] Ebenso offenbart die EP 2 454 176 B1 einen Ladungsträger zum Transport und Lage­
rung einer Packeinheit, welcher einen mit Längsschlitzen versehenen Boden und mit Öffnungen 
durchbrochene Seitenwände umfasst.
[0006] Die EP 2 057 086 B1 offenbart einen Ladungsträger zum Transport und Lagerung einer 
Packeinheit, welcher einen mit einer Vielzahl von Öffnungen durchbrochenen Boden umfasst.

[0007] Die WO 2010/012450 A2 offenbart ein Kommissioniersystem zum Lagern und Kommis­
sionieren von Packeinheiten, bei dem Packeinheiten als Reihe hintereinander auf einem La­
dungsträger gelagert sind.
[0008] Diese bekannten Ladungsträger stellen sich problematisch dar, wenn kleinere Packein­
heiten oder biegeschlaffe Packeinheiten manipuliert werden müssen. Eine solche Packeinheit 
kann an den Längsschlitzen im Boden und Öffnungen in den Seitenwänden hängen bleiben, 
wenn diese in einer Packeinheiten-Übergabestation von dem Ladungsträger auf einen Über­
nahmeplatz oder von einem Übergabeplatz auf den Ladungsträger transportiert wird. Darüber 
hinaus erweist es sich von Nachteil, dass bei Bruch einer Packeinheit die Flüssigkeit / der Fest­
stoff durch die Öffnungen austritt und die Fördertechnik und das Lager verschmutzt. Es ist ein 
entsprechend hoher Wartungsaufwand erforderlich.
[0009] Weiterhin offenbart die US 4,533,585 ein Tablar, das im Bodenbereich Zellen zum Zu­
rückhalten einer Flüssigkeit aufgrund von Kapillarwirkung aufweist. Zudem weist das Tablar 
gegenüber dem Boden geneigte Seitenwände auf. Ein weiteres Tablar mit geneigten Seiten­
wänden ist in der EP 0 952 101 A2 offenbart. Schließlich offenbart die WO 2013/178431 A1 ein 
Tablar mit seitlichen Transportrampen.

[0010] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen Ladungsträger und eine 
Packeinheiten-Übergabestation bereitzustellen, welche(r) einen zuverlässigen Betrieb eines 
(weitgehend) automatisierten Kommissioniersystems ermöglicht.
[0011] Die Aufgabe der Erfindung wird dadurch gelöst, dass der Boden auf einem ersten Hö­
henniveau die erste Ladeebene und zumindest auf einem zweiten Höhenniveau eine zweite 
Ladeebene ausbildet, wobei die erste Ladeebene in einer Ladebreite durch parallel zueinander 
und im Wesentlich vertikal zur ersten Ladeebene ausgerichtete erste Anschlagkanten begrenzt 
ist und wobei die zweite Ladeebene in einer Ladebreite durch parallel zueinander verlaufende 
und im Wesentlich vertikal zur zweiten Ladeebene ausgerichtete zweite Anschlagkanten be­
grenzt ist und wobei die zweite Ladebreite größer gestaltet ist als die erste Ladebreite. Die erste 
Ladeebene bildet dabei die oben beschriebene durchgehend unterbrechungsfreie Transportflä­
che aus.
[0012] Durch die Abstufung der Ladeebenen können die einzelnen Packeinheiten oder die 
Packeinheiten durch die Anschlagkanten seitlich geführt werden, wenn die Packeinheit(en) vom 
Ladungsträger auf den Übernahmeplatz abgeschoben oder die Packeinheit(en) vom Übergabe­
platz auf den Ladungsträger aufgeschoben werden.
[0013] Der Ladungsträger kann in der erfindungsgemäßen Packeinheiten-Übergabestation 
besonders einfach entladen und/oder beladen werden.

[0014] Die erste Ladeebene ist eine durchgehend unterbrechungsfreie Transportfläche und 
nicht mit Längsschlitzen oder Öffnungen versehen. Auf der Transportfläche ist entweder eine 
einzige Packeinheit oder eine Anzahl an Packeinheiten abgestellt.
[0015] Die einzige Packeinheit oder Anzahl an Packeinheiten werden vollflächig von unten 
unterstützt. Damit ist auf den Ladungsträgern eine schonende Lagerung von Packeinheiten 
möglich. Die Packeinheit wird auf und relativ zur Transportfläche verschoben, wenn in einer 
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Packeinheiten-Übergabestation zumindest eine Packeinheit von dem Ladungsträger auf einen 
Übernahmeplatz oder zumindest eine Packeinheit von einem Übergabeplatz auf den Ladungs­
träger transportiert wird. In einer einfachen Ausprägung bildet lediglich die erste Seitenwand die 
erste Transportrampe, erste Führungsauflage und erste Kante aus. Die zweite Seitenwand 
kann hingegen durch einen an der ersten Ladeebene vorragenden Randsteg gebildet sein. 
Nach dieser Ausbildung kann der Ladungsträger von einer (einzigen) Seite entladen oder bela­
den werden. Der Ladungsträger ist entweder einteilig oder mehrteilig aufgebaut. Beispielweise 
können der Boden, die erste Seitenwand (mit der Transportrampe, Führungsauflage und Kante) 
und zweite Seitenwand im Spritzgießverfahren einstückig hergestellt werden. Andererseits kann 
die erste Transportrampe auch getrennt im Spritzgießverfahren einstückig hergestellt werden 
und mit dem Boden und/oder ersten Seitenwand verbunden werden. Nach letzteren Ausführung 
ist die Kante an der ersten Transportrampe ausgebildet.
[0016] Zudem kann der Ladungsträger von einer ersten Seite entladen und von einer zweiten 
Seite beladen werden. Andererseits kann dieser Ladungsträger auch von einer einzigen Seite 
entladen oder beladen werden, wenn dies zweckdienlicher ist. Die symmetrische Anordnung 
der Transportrampe, Führungsauflage und Kante ermöglicht einen vielfältigen Einsatz des 
Transportträgers. Der Ladungsträger ist entweder einteilig oder mehrteilig aufgebaut. Beispiel­
weise können der Boden, die erste Seitenwand (mit der ersten Transportrampe, ersten Füh­
rungsauflage und ersten Kante) und zweite Seitenwand (mit der zweiten Transportrampe, zwei­
ten Führungsauflage und zweiten Kante) im Spritzgießverfahren einstückig hergestellt werden. 
Andererseits kann die erste Transportrampe / zweite Transportrampe auch getrennt im Spritz­
gießverfahren einstückig hergestellt werden und mit dem Boden und/oder ersten Seitenwand / 
zweiten Seitenwand verbunden werden. Nach letzterer Ausführung ist die erste Kante an der 
ersten Transportrampe und die zweite Kante an der zweiten Transportrampe ausgebildet. Die 
Transportfläche auf der erste Ladeebene erstreckt sich zwischen der ersten Transportrampe 
und zweiten Transportrampe.
[0017] Es ist auch von Vorteil, wenn die erste Kante und/oder zweite Kante jeweils mit einem 
Radius verrundet sind. Der Radius beträgt mindestens 5 mm. Dadurch wird ein sanftes Kippen 
der Packeinheit um die Kante erreicht. Auch wird ein schonender Transport begünstigt. Es 
können nunmehr auch Packeinheiten mit empfindlicher Oberfläche, beispielsweise eine Verpa­
ckungsfolie aus Kunststoff problemlos geschoben werden, ohne die Oberfläche zu beschädi­
gen.
[0018] Der Ladungsträger kann auf der ersten Ladeebene mehr als eine Packeinheit aufneh­
men, beispielweise bis zu vier Packeinheiten. Dadurch kann gegenüber solchen aus dem Stand 
der Technik bekannten Kommissioniersystemen mit einer einzigen Packeinheit je Ladungsträ­
ger auf das gleiche Lagervolumen eine wesentlich höhere Anzahl an Packeinheiten im Pack­
einheitenlager gelagert werden (höhere Lagerdichte). Die Packeinheiten werden bevorzugt in 
einer Reihe hintereinander abgestellt. Grundsätzlich können die Packeinheiten auch in einer 
Reihe nebeneinander auf der ersten Ladeebene abgestellt werden. In dieser Reihe sind Pack­
einheiten einer einzigen Breitenklasse enthalten. Die Breitenabmessung innerhalb dieser Brei­
tenklasse kann geringfügig variieren, beispielweise ± 20% von einer Ausgangsbreite. So kön­
nen die Ladungsträger mit unterschiedlichen Breitenklassen beladen werden.
[0019] Auch können die Packeinheiten in mehreren Reihen nebeneinander abgestellt werden. 
Bevorzugt ist eine Variante, nach welcher die Packeinheiten in einer Reihe hintereinander 
abgestellt werden. In diesem Fall sind die Packeinheiten jeder Reihe jeweils derselben Breiten­
klasse zugeteilt oder die Packeinheiten jeder Reihen jeweils verschiedenen Breitenklassen 
zugeteilt. Ist der Ladungsträger beispielsweise mit zwei Reihen und je Reihe mit zwei Packein­
heiten beladen, so sind die erste Reihe als auch die zweite Reihe der ersten Breitenklasse 
zugeteilt oder die erste Reihe der ersten Breitenklasse und die zweite Reihe der zweiten Brei­
tenklasse. Innerhalb der jeweiligen Reihe sind die Packeinheiten einer einzigen Breitenklasse 
enthalten, beispielweise enthält die erste Reihe die Packeinheiten einer ersten Breitenklasse 
und die zweite Reihe die Packeinheiten einer zweiten Breitenklasse. Die Breitenabmessung der 
Packeinheiten innerhalb der jeweiligen Breitenklasse kann variieren.
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[0020] Unabhängig davon, wie die Packeinheiten auf dem Ladungsträger gelagert sind, kann 
es sich von Vorteil erweisen, wenn je Ladungsträger ein einziger Artikeltyp enthalten ist, daher 
so genannte „artikelreine“ Ladungsträger bereitgestellt werden. Werden Artikel auf einem La­
dungsträger gemischt gelagert, so sind die Packeinheiten einer Breitenklasse zugeteilt.
[0021] Das Sortiment an Packeinheiten wird vorzugsweise durch ein elektronisches Rechner­
system in verschiedene Breitenklassen eingeteilt. Die Anzahl an Breitenklassen kann abhängig 
von der Sortimentsbreite variieren. Es werden zumindest zwei Breitenklassen definiert.
[0022] Es kann nun vorgesehen werden, dass ein erster Ladungsträger mit Packeinheiten einer 
ersten Breitenklasse und ein zweiter Ladungsträger mit Packeinheiten einer zweiten Breiten­
klasse beladen. Die Abmessungen der Ladungsträger variieren jedoch nicht und weisen stets 
dieselben Abmessungen auf. Sind die Packeinheiten einer ersten Breitenklasse (Packeinheiten 
mit kleineren Abmessungen) zugeteilt, kann dementsprechend eine höhere Anzahl an Packein­
heiten auf einen Ladungsträger abgestellt werden, beispielweise drei Packeinheiten mit den 
Abmessungen 200 mm (Länge) x 150 mm (Breite) je Ladungsträger. Sind die Packeinheiten 
einer zweiten Breitenklasse (Packeinheiten mit größeren Abmessungen) zugeteilt, kann dem­
entsprechend eine niedrigere Anzahl an Packeinheiten auf einen Ladungsträger abgestellt 
werden, beispielweise eine einzige Packeinheit mit den Abmessungen 600 mm (Länge) x 400 
mm (Breite) je Ladungsträger.
[0023] Dadurch, dass die Ladungsträger jeweils mit verschiedenen Ladeebenen ausgestattet 
sind, kann auf einem ersten Ladungsträger auf einer ersten Ladeebene zwischen den ersten 
Anschlagkanten eine Packeinheit aus der ersten Breitenklasse gelagert und auf einem zweiten 
Ladungsträger auf einer zweiten Ladeebene zwischen den zweiten Anschlagkanten eine Pack­
einheit aus der zweiten Breitenklasse gelagert werden.
[0024] In der ersten Breitenklasse beträgt eine Breitenabmessung der Packeinheiten zwischen 
100 mm und 250 mm. Die Längenabmessung kann zwischen 100 mm und 600 mm variieren. In 
der zweiten Breitenklasse beträgt eine Breitenabmessung der Packeinheiten zwischen 250 mm 
und 400 mm. Die Längenabmessung kann zwischen 100 mm und 600 mm variieren. Je nach 
Längenabmessung kann auf der ersten Ladeebene eine entsprechende Anzahl an Packeinhei­
ten oder auf der zweiten Ladeebene eine entsprechende Anzahl an Packeinheiten abgestellt 
werden.
[0025] In der zweiten Breitenklasse beträgt eine Breitenabmessung der Packeinheiten 3 zwi­
schen 250 mm und 400 mm. Es erweist sich von Vorteil, wenn je Ladeebene eine Breitenklasse 
definiert wird. Im gezeigten Beispiel sind zwei Ladeebenen und zwei Breitenklassen definiert. 
Sind zusätzliche Ladeebenen vorgesehene, so wird auch eine zusätzliche Breitenklasse defi­
niert. Sind drei Ladeebenen vorgesehen, so kann eine Breitenabmessung der Packeinheiten in 
der ersten Breitenklasse zwischen 100 mm und 160 mm, eine Breitenabmessung der Packein­
heiten in der zweiten Breitenklasse zwischen 200 mm und 260 mm, und eine Breitenabmes­
sung der Packeinheiten in der dritten Breitenklasse zwischen 300 mm und 400 mm betragen.
[0026] Wird der Ladungsträger an der Packeinheiten-Libergabestation beladen, wird die einzige 
Packeinheit oder Anzahl von Packeinheiten von einem Übergabeplatz auf den Ladungsträger, 
welcher auf einem Andienungsplatz bereitgestellt wird, (ohne Heben) geschoben, wobei die 
Packeinheit(en) über die erste Führungsfläche und die erste Transportrampe auf die Transport­
fläche gleitet(n) oder die Packeinheit(en) über die zweite Führungsfläche und die zweite Trans­
portrampe auf die Transportfläche gleitet(n). Befindet sich der Ladungsträger auf dem Andie­
nungsplatz vor dem Übergabeplatz, liegt die erste / zweite Führungsfläche auf gleichem Hö­
henniveau wie die von dem Übergabeplatz ausgebildete Förderebene oder geringfügig unter­
halb der von dem Übergabeplatz ausgebildete Förderebene. Die Packeinheit(en) kann beson­
ders schonend vom Übergabeplatz auf den Ladungsträger transportiert werden.

[0027] Wird der Ladungsträger an der Packeinheiten-Übergabestation entladen, wird die einzi­
ge Packeinheit oder Anzahl von Packeinheiten von dem Ladungsträger, welcher auf einem 
Andienungsplatz bereitgestellt wird, auf einen Übernahmeplatz geschoben, wobei die Packein- 
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heit(en) auf der Transportfläche über die erste Transportrampe und erste Führungsfläche glei- 
tet(n) oder die Packeinheit(en) auf der Transportfläche über die zweite Transportrampe und 
zweite Führungsfläche gleitet(n). Befindet sich der Ladungsträger auf dem Andienungsplatz vor 
dem Übernahmeplatz, liegt die erste / zweite Führungsfläche auf gleichem Höhenniveau wie die 
von dem Übernahmeplatz ausgebildete Förderebene oder geringfügig oberhalb der von dem 
Übernahmeplatz ausgebildete Förderebene. Die Packeinheit(en) kann besonders schonend 
vom Ladungsträger auf den Übernahmeplatz transportiert werden.

[0028] Sofern zumindest eine zusätzliche Ladeebene definiert ist, so gleitet(n) beim Beladen 
die Packeinheit(en) über die erste/zweite Führungsfläche und die erste/zweite Transportrampe 
und abhängig von der Breitenklasse entweder auf die Transportfläche auf der ersten Ladeebe­
ne oder auf die Transportfläche auf der zweiten Ladeebene etc. Andererseits gleitet(n) beim 
Entladen die Packeinheit(en) abhängig von der Breitenklasse von der Transportfläche auf der 
ersten Ladeebene oder von der Transportfläche auf der zweiten Ladeebene etc. über die ers­
te/zweite Transportrampe auf die erste/zweite Führungsfläche gleitet(n).
[0029] Es ist auch vorgesehen, dass die Packeinheiten-Übergabestation ein Ladungsträger- 
Positioniersystem zum Positionieren des Ladungsträgers relativ gegenüber der Transfervorrich­
tung aufweist. Der Ladungsträger wird auf dem Andienungsplatz in eine Andienungsposition 
positioniert, in welcher der Ladungsträger einerseits mit einer Längsachse senkrecht zu einer 
Schiebefläche ausgerichtet und andererseits die Längsachse mittig zum Andienungsplatz 
zentriert ist. Somit ist sichergestellt, dass eine einzelne Packeinheit, aber auch eine Reihe von 
Packeinheiten ohne Verdrehung in Abschieberichtung transportiert werden können. Sind die 
(optional) verschiedenen Ladeebenen vorgesehen, so wird auf der Abschiebebewegung auch 
eine seitliche Führung der einzelnen Packeinheit oder der Packeinheiten erreicht.
[0030] Nach einer vorteilhaften Ausgestaltung der Packeinheiten-Übergabestation zum Beladen 
eines Ladungsträgers ist es vorgesehen, dass diese ein Packeinheiten-Positioniersystem zum 
Positionieren der zumindest einen Packeinheit relativ gegenüber dem am Fördersystem in einer 
Andienungsposition auf dem Andienungsplatz bereitgestellten Ladungsträger aufweist. Der 
Ladungsträger wird auf dem Andienungsplatz in eine Andienungsposition positioniert, wie oben 
beschrieben. Zusätzlich kann auch die einzelne Packeinheit oder eine Reihe von Packeinheiten 
vor deren Übergabe vom Übergabeplatz auf den Ladungsträger relativ gegenüber dem La­
dungsträger positioniert werden. Somit ist sichergestellt, dass eine einzelne Packeinheit, aber 
auch eine Reihe von Packeinheiten ohne Verdrehung in Abschieberichtung transportiert werden 
können.
[0031] Gemäß einer Ausbildung der Erfindung umfasst die Transfervorrichtung einen relativ 
gegenüber einem in der Andienungsposition auf dem Andienungsplatz bereitgestellten La­
dungsträger bewegbaren und auf einem Grundrahmen gelagerten Schieber. Der Schieber ist 
mit einer Antriebsvorrichtung gekoppelt und wird aus einer Ruhestellung in eine Entladestellung 
oder aus einer Ruhestellung in eine Beladestellung bewegt, um zumindest eine Packeinheit von 
dem Ladungsträger auf den Übernahmeplatz abzuschieben oder von einem Übergabeplatz auf 
den Ladungsträger aufzuschieben. Der Schieber kann im einfachsten Fall eine translatorische 
Schiebebewegung ausführen und dabei die Packeinheiten auf den Ladungsträger aufschieben 
oder von dem Ladungsträger abschieben, wobei die Abschieberichtung parallel zur Längsachse 
des Ladungsträgers verläuft.
[0032] Es ist auch von Vorteil, wenn die Antriebsvorrichtung einen elektronisch geregelten 
Stellmotor aufweist und welche mit einer Steuervorrichtung verbunden ist, die ihrerseits die 
Antriebsvorrichtung derart ansteuert, dass der Schieber eine berechnete Anzahl an Packeinhei­
ten von dem Ladungsträger auf den Übernahmeplatz abschiebt oder eine berechnete Anzahl an 
Packeinheiten von dem Übergabeplatz auf den Ladungsträger aufschiebt. Durch den geregel­
ten Antrieb kann die Abschiebebewegung überwacht und der Abschiebeweg ausgewertet (be­
rechnet) werden. Sind zu den Packeinheiten auch die Längenabmessungen in einem mit der 
Steuervorrichtung verbundenen Rechnersystem (mit der Datenbank) elektronisch erfasst, kann 
basierend auf der Längenabmessung der Packeinheiten und/oder Anzahl der Packeinheiten der 
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Abschiebeweg berechnet werden.
[0033] Nach einer anderen Ausgestaltung der Erfindung ist es möglich, dass die Packeinheiten­
übergabestation eine Überwachungsvorrichtung, insbesondere eine Sensorik, zum Erfassen 
einer Übergabe einer Packeinheit von dem Übergabeplatz auf den Ladungsträger oder zum 
Erfassen einer Übergabe einer Packeinheit von dem Ladungsträger auf den Übernahmeplatz 
aufweist, wobei eine Steuervorrichtung mit der Überwachungsvorrichtung verbunden ist und die 
Transfervorrichtung ansteuert, um eine Packeinheit vom Übergabeplatz auf den Ladungsträger 
aufzuschieben oder eine Packeinheit vom Ladungsträger auf den Übernahmeplatz abzuschie­
ben. Mit dieser Maßnahme kann die Übergabe einer Packeinheit von dem Übergabeplatz auf 
den Ladungsträger oder die Übergabe einer Packeinheit von dem Ladungsträger auf den Über­
nahmeplatz ausgewertet werden.
[0034] Zum besseren Verständnis der Erfindung wird diese anhand der nachfolgenden Figuren 
näher erläutert.
[0035] Es zeigen jeweils:
[0036] Fig. 1 ein Blockschaltbild zu einer bespielhaften Ausführung eines Kommissio­

niersystems;
[0037] Fig. 2, 2b zeigt wesentliche Verfahrensschritte zu einem Kommissioniersystems 

gemäß Fig.1;
[0038] Fig. 3a-3d eine erste Ausführung eines Ladungsträgers in unterschiedlichen Ansich­

ten (nicht Bestandteil der Erfindung);

[0039] Fig. 4a-4d eine zweite Ausführung eines Ladungsträgers in unterschiedlichen An­
sichten;

[0040] Fig. 5a, 5d eine dritte Ausführung eines Ladungsträgers in perspektivischer Ansicht 
und Darstellung unterschiedlicher Packeinheiten;

[0041] Fig. 6a-6d

[0042] Fig. 7a, 7b
der Ladungsträger nach Fig. 5a, 5d in unterschiedlichen Ansichten;
eine Ladungsträger-Übergabestation zum Entladen eines Ladungsträgers 
in perspektivischer Ansicht;

[0043] Fig. 8a-8d die Ladungsträger-Übergabestation zum Entladen eines Ladungsträgers 
und eine an diese anschließende erste Fördervorrichtung zum Antrans­
port beladener Ladungsträger und eine an diese anschließende zweite 
Fördervorrichtung zum Abtransport vollständig entladener oder teilweise 
entladener Ladungsträger in perspektivischer Ansicht;

[0044] Fig. 9a-9c die Ladungsträger-Übergabestation zum Entladen eines Ladungsträgers 
nach Fig. 7a, 7b und Fig. 9c einen Abschiebevorgang von Packeinheiten 
vom Ladungsträger auf einen Übernahmeplatz auf einer Fördervorrich­
tung zum Abtransport von Packeinheiten;

[0045] Fig. 10 eine Ladungsträger-Übergabestation zum Beladen eines Ladungsträgers 
in perspektivischer Ansicht.

[0046] Einführend sei festgehalten, dass in den unterschiedlich beschriebenen Ausführungs­
formen gleiche Teile mit gleichen Bezugszeichen bzw. gleichen Bauteilbezeichnungen verse­
hen werden, wobei die in der gesamten Beschreibung enthaltenen Offenbarungen sinngemäß 
auf gleiche Teile mit gleichen Bezugszeichen bzw. gleichen Bauteilbezeichnungen übertragen 
werden können. Auch sind die in der Beschreibung gewählten Lageangaben, wie z.B. oben, 
unten, seitlich usw. auf die unmittelbar beschriebene sowie dargestellte Figur bezogen und sind 
bei einer Lageänderung sinngemäß auf die neue Lage zu übertragen.
[0047] In Fig. 1 ist ein Kommissioniersystem zum Lagern und Kommissionieren von Packein­
heiten als Blockdiagramm dargestellt.
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[0048] Ein solches Kommissioniersystem umfasst üblicherweise ein Eingangslager 1, ein Lager 
2 für Packeinheiten 3 (Colli) und einen Verladebereich 4. Das Eingangslager 1 kann als manu­
elles Lager, teilautomatisiertes Lager oder vollautomatisches Lager ausgebildet sein. Im Ein­
gangslager 1 werden die Packeinheiten 3 auf Lagergebinden, beispielweise Paletten, Contai­
ner, und dgl. angeliefert und auf Lagerregalen gelagert. Die Packeinheiten 3 sind auf dem La­
gergebinde gestapelt, insbesondere sortenrein gestapelt.
[0049] In einer bevorzugten Ausführung ist das Eingangslager 1 als automatisiertes Palettenla­
ger ausgebildet. Ein solches Palettenlager umfasst Lagerregale und jeweils in einer Regalgasse 
zwischen Lagerregalen verfahrbare Regalbediengeräte zum Einlagern von Lagergebinden in 
die Lagerregale und Auslagern von Lagergebinden aus den Lagerregalen. Die Lagerregale 
umfassen in übereinander liegenden Regalebenen (RE) nebeneinander eine Vielzahl von La­
gerplätzen aus, auf welchen die Lagergebinde abgestellt werden können. Die genannten Re­
galbediengeräte sind mit einer Lastaufnahmevorrichtung ausgestattet, welche in einer Querrich­
tung (z-Richtung) doppelseitig ein oder mehrere Lagergebinde in die Lagerregale einlagern und 
aus den Lagerregalen auslagern kann.
[0050] Das Lager 2 für Packeinheiten 3 ist in einer bevorzugten Ausführung ebenso als auto­
matisiertes Lager ausgebildet. Die Packeinheiten 3 sind dabei auf Ladungsträgern 5, 5‘, 5“ 
gelagert, wie sie im Nachfolgenden noch im Detail beschrieben werden. Die Packeinheiten 3 
sind von unterschiedlicher Abmessung, wie in Fig. 3a, 3b dargestellt.

[0051] Ein solches Lager 2 umfasst Lagerregale und jeweils in einer Regalgasse zwischen 
Lagerregalen verfahrbare Regalbediengeräte zum Einlagern von Ladungsträgern 3 in die La­
gerregale und Auslagern von Ladungsträgern 3 aus den Lagerregalen. Die Lagerregale umfas­
sen in übereinander liegenden Regalebenen (RE) nebeneinander eine Vielzahl von Lagerplät­
zen, auf welchen die Ladungsträger abgestellt werden können. Somit bildet jedes Lagerregal in 
übereinander liegenden Regalebenen (RE) nebeneinander eine Vielzahl von Lagerplätzen aus.

[0052] Bevorzugt sind je Regalgasse in übereinander liegenden Fahrebenen unabhängig von­
einander ansteuerbare Regalbediengeräte zum Einlagern von Ladungsträgern 5 in die Lagerre­
gale und Auslagern von Ladungsträgern 5 aus den Lagerregalen angeordnet. Beispielweise 
kann jeder Regalebene (RE) zumindest ein Regalbediengerät zugeordnet werden. Somit be­
dient ein Regalbediengerät eine Regalebene. Solche Regalbediengeräte bezeichnet man als 
Einebenenregalbediengeräte (Shuttle).
[0053] Es können aber auch weniger Regalbediengeräte als Regalebenen (RE) eingesetzt 
werden. Beispielsweise wird ein Regalbediengerät über eine Hebevorrichtung zwischen den 
Fahrebenen umgesetzt.
[0054] Möglich ist aber auch eine Ausführung, bei der je Regalgasse ein einziges Regalbedien­
gerät zum Einlagern von Ladungsträgern 5 in die Lagerregale und Auslagern von Ladungsträ­
gern 5 aus den Lagerregalen vorgesehen ist.

[0055] Die genannte Regalbediengeräte sind mit einer Lastaufnahmevorrichtung ausgestattet, 
welche in einer Querrichtung (z-Richtung) doppelseitig ein oder mehrere Ladungsträger 3 in die 
Lagerregale einlagern und aus den Lagerregalen auslagern kann.

[0056] Der Verladebereich 4 umfasst auch zumindest eine Kommissioniervorrichtung 6 zum 
manuellen oder automatisierten Beladen von Auftrags-Ladungsträger (Ausliefergebinde) ange­
ordnet. In Fig. 1 sind beispielweise zwei Kommissioniervorrichtungen 6 eingetragen. Der Auf­
trags-Ladungsträger ist beispielweise ein Rollcontainer oder Palette, auf welchem die Packein­
heiten gemäß einem Kommissionierauftrag gestapelt werden. Eine Kommissioniervorrichtung 6 
zum manuellen Beladen von Auftrags-Ladungsträgern ist beispielweise in der WO 2009/109218 
A1 beschrieben. Eine Kommissioniervorrichtung 6 zum automatisierten Beladen von Auftrags- 
Ladungsträgern ist beispielweise in der US 8,708,637 B2 beschrieben.
[0057] Wie in Fig. 1 eingetragen, ist zwischen dem Eingangslager 1 und dem Packeinheitenla­
ger 2 zumindest eine erste Packeinheiten-Übergabestation 10 vorgesehen, wie in Fig. 10 näher 
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dargestellt. In Fig. 1 sind beispielweise zwei Packeinheiten-Übergabestationen 10 eingetragen. 
An der ersten Packeinheiten-Libergabestation 10 werden die Ladungsträger 5 mit Packeinhei­
ten 3 beladen. Die Packeinheiten 3 können vereinzelt oder gruppenweise auf den Ladungsträ­
gern 5 abgelegt werden. Das Beladen der Ladungsträger 5 kann manuell oder automatisch 
erfolgen.

[0058] Nach einer ersten Ausführung (nicht dargestellt) können die Packeinheiten 3 von einem 
Werker auf die Ladungsträger 5 manuell umgeladen werden. Hierzu werden im Nahbereich 
einer ersten Packeinheiten-Libergabestation die Lagergebinde bereitgestellt und der Werker 
kann die Packeinheiten 3 direkt von einem Lagergebinde entnehmen und vereinzelt auf den 
Ladungsträger 5 ablegen. Andererseits können die Packeinheiten 3 über eine geeignete Depa- 
lettiervorrichtung 8, wie sie beispielweise in der US 8,668,429 B2 beschrieben ist, von einem 
Lagergebinde depalettiert und über eine geeignete Vereinzelungsvorrichtung, wie sie beispiel­
weise in der EP 2 297 005 B1 beschrieben ist, vereinzelt und über eine automatisierte Förder­
technik zu einer Packeinheiten-Andienungsvorrichtung in den Nahbereich einer ersten Packein- 
heiten-Übergabestation gefördert werden, wo der Werker die (vereinzelten) Packeinheiten 
entnehmen und auf die Ladungsträger 5 manuell umladen kann. In Fig. 1 sind beispielweise 
zwei Depalettiervorrichtungen 8 eingetragen.
[0059] Nach einer zweiten Ausführung können die Packeinheiten 3 von einer Transfervorrich­
tung 9‘ auf die Ladungsträger 5 automatisch umgeladen werden. Eine solche automatische 
Beladung der Ladungsträger 5 ist als mögliches Ausführungsbeispiel in Fig. 10 beschrieben. 
Natürlich sind auch andere Ausführungen einer Transfervorrichtung möglich.
[0060] Die beladenen Ladungsträger 5 werden von der ersten Packeinheiten-Libergabestation 
10 auf einer automatisierten Fördertechnik (wie in Fig. 1 schematisch durch den Pfeil angedeu­
tet), beispielweise Rollenförderer, Gurtförderer, und dgl. zum Packeinheitenlager 2 gefördert. 
Die Einlagerung der beladenen Ladungsträger 5 in das Packeinheitenlager 2 erfolgt durch die 
oben beschriebenen Regalbediengeräte.
[0061] Ferner ist zwischen dem Packeinheitenlager 2 und der Kommissioniervorrichtung 6 zum 
manuellen oder automatisierten Beladen von Auftrags-Ladungsträger zumindest eine zweite 
Packeinheiten-Libergabestation 11 vorgesehen, wie in Fig. 7a, 7b näher dargestellt.

[0062] Die beladenen Ladungsträger 5 werden von dem Packeinheitenlager 2 auf einer auto­
matisierten Fördertechnik (wie in Fig. 1 schematisch durch den Pfeil angedeutet), beispielweise 
Rollenförderer, Gurtförderer, und dgl. zu der zweiten Packeinheiten-Libergabestation 11 geför­
dert. Die Auslagerung der beladenen Ladungsträger 5 aus dem Packeinheitenlager 2 erfolgt 
durch die oben beschriebenen Regalbediengeräte.
[0063] Die Packeinheiten 3 können vereinzelt oder gruppenweise von dem Ladungsträgern 5 
abgeladen werden. Das Entladen der Ladungsträger 5 kann manuell oder automatisch erfolgen.

[0064] Nach einer (nicht dargestellten) ersten Ausführung können die Packeinheiten 3 von 
einem Werker von dem Ladungsträger 5 manuell abgeladen werden. Hierzu werden im Nahbe­
reich einer zweiten Packeinheiten-Ubergabestation die Ladungsträger 5 bereitgestellt und der 
Werker kann die Packeinheiten 3 direkt von einem Ladungsträger 5 entnehmen und bevorzugt 
direkt auf einen Auftrags-Ladungsträger stapeln.
[0065] Nach einer zweiten Ausführung können die Packeinheiten 3 von einer Transfervorrich­
tung 9 vom Ladungsträger 5 automatisch abgeladen werden. Eine solche automatische Entla­
dung der Ladungsträger 5 wird in der Fig. 8a-8d beschrieben.
[0066] Die Packeinheiten 3 werden von der zweiten Packeinheiten-Libergabestation 11 auf 
einer automatisierten Fördertechnik (wie in Fig. 1 schematisch durch den Pfeil angedeutet), 
beispielweise Gurtförderer, und dgl. zu der Kommissioniervorrichtung 6 gefördert.

[0067] Im Nachfolgenden wird anhand der Fig. 2a und 2b das Verfahren zum Lagern und 
Kommissionieren von Packeinheiten in dem oben beschriebenen Kommissioniersystem be­
schrieben.
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[0068] In einem ersten Schritt S1 werden die Packeinheiten 3 auf den Lagergebinden an der 
Anlieferungsstation, beispielsweise mit LKW, angeliefert und danach in einem zweiten Schritt 
S2 im manuell oder automatisch betriebenen Eingangslager 1 eingelagert. Wie beschrieben 
kann das Eingangslager 1 (rechnergesteuerte) Regalbediengeräte umfassen, mit welchen die 
Lagergebinde in die Lagerregale eingelagert werden. Alternativ können die Lagergebinde auch 
mit Gabelstaplern in die Lagerregale eingelagert werden. Dieses Eingangslager 1 dient als 
Nachschublager, in welchem das gesamte Sortiment an Packeinheiten 3 bevorratet ist.
[0069] Das Eingangslager 1 versorgt das Packeinheitenlager 2 mit Packeinheiten 3, sofern von 
einem übergeordneten Rechnersystem (beispielweise Lagerverwaltungsrechner) ein Nach­
schubauftrag erzeugt wird. Beispielweise wird ein Nachschubauftrag erzeugt und die Umlage­
rung von Packeinheiten 3 vom Eingangslager 1 in das Packeinheitenlager 2 veranlasst, sofern 
eine Bedarfsmenge zu einer Packeinheit 3, welche in den im Rechnersystem erfassten Kom­
missionieraufträgen innerhalb einer Analysemenge enthalten ist, den aktuellen Bestand im 
Packeinheitenlager 2 überschreitet. Das Packeinheitenlager 2 dient als Pufferlager, in welchem 
die zu Kommissionieraufträgen innerhalb einer Analysemenge benötigten Packeinheiten 3 
bevorratet sind. Grundsätzlich kann aber ein Nachschubauftrag erzeugt und die Umlagerung 
von Packeinheiten 3 vom Eingangslager 1 in das Packeinheitenlager 2 veranlasst werden, 
wenn im Packeinheitenlager 2 ein Mindestbestand zu einer Packeinheit 3 unterschritten wird.
[0070] Mit dem Nachschubauftrag werden die Packeinheiten 3 vom manuell oder automatisch 
betriebenen Eingangslager 1 ausgelagert. Wie beschrieben kann das Eingangslager 1 (rech­
nergesteuerte) Regalbediengeräte umfassen, mit welchen die Lagergebinde aus den Lagerre­
galen eingelagert werden. Alternativ können die Lagergebinde auch mit Gabelstaplern aus den 
Lagerregalen ausgelagert werden.
[0071] Die aus dem Eingangslager 1 ausgelagerten Lagergebinde werden zu der Depalettier- 
vorrichtung gefördert. In einem Schritt S3 werden die Packeinheiten 3 mit der Depalettiervor- 
richtung 8 von dem Lagergebinde vereinzelt. Anschließend werden in einem Schritt S4 die 
Packeinheiten 3 an der ersten Packeinheiten-Libergabestation 10 einzeln oder gruppenweise 
auf die Ladungsträger 5 umgeladen.
[0072] An der ersten Packeinheiten-Libergabestation 10 werden die Packeinheiten 3 daten­
technisch mit einem zugehörigen Ladungsträger 5 verknüpft. Die Ladungsträger 5 sind hierfür 
mit einem Datenträger 14 (Fig. 5a, 5b insbesondere einem Barcode oder einem RFID- 
Transponder (Radio Frequency Identification Device), und dgl., versehen. Ebenso sind die 
Packeinheiten 3 mit einem Datenträger 15 (Fig. 5a, 5b), insbesondere einem Barcode oder 
einem RFID-Transponder (Radio Frequency Identification Device), und dgl., versehen.

[0073] Es wird unabhängig von den Abmessungen (insbesondere Grundfläche) der Packeinhei­
ten 3 stets derselbe Ladungsträger 5 verwendet. Um eine bessere Lagerdichte im Packeinhei­
tenlager 2 zu erreichen, erweist es sich von Vorteil wenn je Ladungsträger 5 mehrere Packein­
heiten 3 aufgenommen werden. Es wird aus einer vollständigen Packeinheitenlage eine Anzahl 
an Packeinheiten 3 auf einem Ladungsträger 5 umgeladen, welche geringer ist als die Anzahl 
an Packeinheiten 3 in der vollständigen Packeinheitenlage. Beispielweise enthält eine vollstän­
dige Packeinheitenlage vier Packeinheiten mit den Abmessungen 300 mm x 400 mm, so wer­
den maximal zwei dieser Packeinheiten 3 auf den Ladungsträger 5 umgeladen. Enthält eine 
vollständige Packeinheitenlage vier Packeinheiten mit den Abmessungen 600 mm x 400 mm, 
so wird maximal eine dieser Packeinheiten 3 auf den Ladungsträger 5 umgeladen.
[0074] Der Ladungsträger 5 ist in der Länge und Breite nur geringfügig größer bemessen als 
die Länge und Breite der größten Packeinheit 3.
[0075] Nach dem Umladen der Packeinheit(en) auf den Ladungsträger 5, wird der Ladungsträ­
ger 5 mit der automatisierten Fördertechnik von der ersten Packeinheiten-Libergabestation 10 
zum Packeinheitenlager 2 gefördert.
[0076] In einem Schritt S5 werden die Ladungsträger 5 in das Packeinheitenlager 2, insbeson­
dere mit den (rechnergesteuerten) Regalbediengeräten in die Lagerregale eingelagert. Im 
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Packeinheitenlager 2 befinden sich jene Packeinheiten 3, welche zu Kommissionieraufträgen 
benötigt werden. Die Kommissionieraufträge werden durch das (nicht dargestellten) Rechner­
system erfasst, wobei der Kommissionierauftrag einen oder mehrere Auftrags-Ladungsträger 
umfassen kann.
[0077] Sobald an einer Kommissioniervorrichtung 6 ein Kommissionierauftrag abzuarbeiten ist, 
werden die zu diesem Kommissionierauftrag benötigten Packeinheiten 3 auf den Ladungsträ­
gern 5 mit zumindest einem Regalbediengerät aus dem Packeinheitenlager 2 ausgelagert und 
anschließend mit der automatisierten Fördertechnik von dem Packeinheitenlager 2 zu der zwei­
ten Packeinheiten-Übergabestation 11 gefördert.
[0078] In einem Schritt S6 wird an der zweiten Packeinheiten-Übergabestation 11 die einzelne 
Packeinheit 3 oder, wenn auf dem Ladungsträger 5 mehr als eine Packeinheit 3 aufgenommen 
werden kann, die erforderliche Anzahl an Packeinheiten 3 vom Ladungsträger 5 abgeladen.

[0079] Verbleibt auf dem Ladungsträger 5 eine Packeinheit 3, so wird dieser Ladungsträger 5 
mit der automatisierten Fördertechnik zu dem Packeinheitenlager 2 gefördert und anschließend 
mit zumindest einem Regalbediengerät in ein Lagerregal zurückgelagert, wie in Fig. 1 mit dem 
Doppelpfeil angedeutet und in Fig. 2 durch die strichlierte Linien mit Schritt S7 eingetragen.
[0080] In einem Schritt S8 werden die zu dem Kommissionierauftrag benötigten Packeinheiten 
3 in einer durch das Rechnersystem ermittelten Beladungskonfiguration auf den Auftrags- 
Ladungsträger gestapelt. Die Packeinheiten 3 werden der Kommissioniervorrichtung 6 in einer 
aus der Beladungskonfiguration ermittelten Beladereihenfolge (Sequenz) zugeführt und in 
dieser Beladereihenfolge nacheinander auf den Auftrags-Ladungsträger gestapelt. Hierzu ist es 
erforderlich, dass die Ladungsträger 5 bereits vor der zweiten Packeinheiten-Übergabestation 
11 in die Beladereihenfolge (Sequenz) sortiert werden oder die Packeinheiten 3 nach der zwei­
ten Packeinheiten-Übergabestation 11 in die Beladereihenfolge (Sequenz) sortiert werden. 
Auch ist eine Kombination aus einer ersten Sortierstufe (Sortierung der Packeinheiten 3 auf den 
Ladungsträgern 5) vor der zweiten Packeinheiten-Übergabestation 11 und aus einer zweiten 
Sortierstufe nach der zweiten Packeinheiten-Übergabestation 11 (Sortierung der Packeinheiten 
3) möglich.
[0081] Es werden hierzu zu jeder Packeinheit 3 von dem Rechnersystem die Packeinheiten- 
Eigenschaften, wie die Abmessungen, das Gewicht, die Dichte und/oder Form der Packeinheit 
3, elektronisch erfasst und als Stammdaten in einer Datenbank hinterlegt. Die Packeinheiten 3 
können über den Datenträger, insbesondere einen Identifikationscode, eindeutig identifiziert 
werden. Das Rechnersystem ermittelt aus den in der Datenbank gespeicherten Packeinheiten- 
Eigenschaften eine bezüglich der Stabilität, Volumenausnutzung und/oder Höhe und dgl. opti­
mierte räumliche (dreidimensionale) Beladungskonfiguration im Ladestapel auf dem Auftrags- 
Ladungsträger (Ausliefergebinde). Aus der Beladungskonfiguration wird die Beladereihenfolge 
(Sequenz) ermittelt, in welcher der Ladestapel auf dem Auftrags-Ladungsträger (Auslieferge­
binde) aufgebaut wird. Der Ladestapel ist möglichst stabil und transportfähig, wenn die schwe­
ren Packeinheiten 3 im unteren Bereich des Ladestapels und die leichtere Packeinheiten 3 im 
oberen Bereich des Ladestapels gelagert sind. Ebenso sind empfindlichere Packeinheiten 3 im 
oberen Bereich des Ladestapels besser untergebracht. Der Ladestapel soll außerdem mög­
lichst dicht gepackt und möglichst hoch sein. Die Packeinheiten 3 müssen demnach in einer 
durch die Beladungskonfiguration festgelegten Beladereihenfolge aufeinander folgend der 
Kommissioniervorrichtung 6 zugeführt werden.
[0082] In einem Schritt S9 wird der Ladestapel auf dem Auftrags-Ladungsträger (Auslieferge­
binde) mit Folie umwickelt. Beispielweise ist es möglich, dass der Ladestapel bereits während 
des Stapelvorganges (Beladen des Auftrags-Ladungsträgers) mit Folie umwickelt wird. In die­
sem Fall umfasst jede Kommissioniervorrichtung einen (stationären) Stapelschacht und eine 
unterhalb dieser angeordnete Wickelvorrichtung (Ringwickler). Sobald eine Stapellage aus dem 
Stapelschacht während einer Absenkbewegung des Auftrags-Ladungsträgers heraustritt, wird 
die Stapellage mit einer Folie umwickelt. Eine solche Ausführung ist beispielweise in der WO 
2009/109218 A1 und EP 2 358 617 B1 beschrieben.
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[0083] Nach einer anderen Ausführung ist eine Wickelvorrichtung (Ringwickler) mehreren 
Kommissioniervorrichtungen zugeordnet. An der Kommissioniervorrichtung wird ein mobiler 
Schlichtcontainer bereitgestellt, der den sich bildenden Ladestapel von zumindest drei Seiten 
umgibt und so als Abstützfläche für eine Schiebebewegung der Packeinheiten 3 in Horizontal­
richtung dienen kann. Sobald ein Auftrags-Ladungsträger mit einem Ladestapel vollständig 
beladen ist, wird der Auftrags-Ladungsträger samt Schlichtcontainer zu der zentralen Wickelvor­
richtung mit einer Fördertechnik oder einem Gabelstapler transportiert. Dort wird der beladene 
Auftrags-Ladungsträger aus dem Schlichtcontainer herausgehoben und gleichzeitig mit einer 
Folie zur Stabilisierung des Ladestapels umwickelt. Eine solche Ausführung ist beispielweise in 
der EP 1 698 573 B1 und EP 1 386 864 B1 beschrieben.

[0084] Der umwickelte Ladestapel wird schließlich in einem Schritt S10 im Verladebereich auf 
einen LKW verladen. Der LKW transportiert den Ladungsstapel auf dem Auftrags-Ladungsträ­
ger zum Lieferort, beispielsweise einer Einzelhandelsfiliale.

[0085] In den Fig. 3a bis 3d ist eine erste Ausführung eines Ladungsträgers 5 zum Transport 
und Lagerung einer Packeinheit 3 in einem Kommissioniersystem in unterschiedlichen Ansich­
ten gezeigt. Fig. 3a entspricht der Ansicht gemäß der Schnittlinie X in Fig. 3b. Fig. 3c entspricht 
der Ansicht gemäß der Schnittlinie XX in Fig. 3b. Fig. 3d ist eine Ausschnittsvergrößerung aus 
Fig. 3a. Nach gezeigter Ausführung ist der Ladungsträgers 5 mehrteilig ausgebildet. Genauso 
gut kann der Ladungsträger 5 auch einteilig, beispielsweise im Spritzgießverfahren hergestellt 
werden. Der Ladungsträger 5 umfasst einen Boden 21, welcher eine Transport- und Lagerflä­
che 22 an der Bodenunterseite, eine erste Stirnseite 23a, eine zweite Stirnseite 23b, eine erste 
Längsseite 24a, eine zweite Längsseite 24b und eine (einzige) Ladeebene 25 an der Boden­
oberseite ausbildet. Die Transport- und Lagerfläche 22 ist geeignet auf der automatisierten 
Fördertechnik transportiert und auf den Lagerplätzen in den Lagerregalen abgestellt zu werden. 
Die erste Längsseite 24a erstreckt sich zwischen der ersten Stirnseite 23a und zweiten Stirnsei­
te 23b. Die Ladeebene 25 verläuft zwischen der ersten Stirnseite 23a und zweiten Stirnseite 
23b und ist zur Aufnahme einer einzigen Packeinheit 3 oder mehrerer Packeinheiten 3 ausge­
bildet ist. Können mehrere Packeinheiten 3 auf der Ladeebene 25 aufgenommen werden, so 
werden die Packeinheiten 3 in einer Reihe hintereinander und zwischen Seitenwänden 26a, 
26b abgestellt. Prinzipiell ist es auch möglich, dass die Packeinheiten 3 in einer Reihe nebenei­
nander zwischen Seitenwänden 26a, 26b abgestellt werden. Denkbar ist auch, dass die Pack­
einheiten 3 in mehreren Reihen nebeneinander auf der Ladeebene 25 abgestellt sind.

[0086] Zusätzlich umfasst der Ladungsträger 5 eine an der Ladeebene 25 vorragende erste 
Seitenwand 26a im Bereich der ersten Stirnseite 23a und eine an der Ladeebene 25 vorragen­
de zweite Seitenwand 26b im Bereich der zweiten Stirnseite 23b.
[0087] Wie in den Fig. ersichtlich erweist es sich von Vorteil, wenn optional auch im Bereich der 
erste Längsseite 24a eine an der Ladeebene 25 vorragende dritte Seitenwand 27a und im 
Bereich der zweiten Längsseite 24b eine an der Ladeebene 25 vorragende vierte Seitenwand 
27b angeordnet sind.
[0088] Die Seitenwände 26a, 26b, 27a, 27b bilden somit einen an der Ladeebene 25 vorragen- 
den umlaufenden Rand.
[0089] Die Ladeebene 25 bildet eine durchgehend unterbrechungsfreie (ebene) Transportfläche 
28 aus, wie in Fig. 3b ersichtlich. Konkret ist die Transportfläche 28 zwischen der ersten Sei­
tenwand 26a und zweiten Seitenwand 26b sowie zwischen der dritten Seitenwand 27a und 
vierten Seitenwand 27b ausgebildet. Sind die dritte Seitenwand 27a und vierte Seitenwand 27b 
nicht vorhanden, dann ist die Transportfläche 28 zwischen der ersten Seitenwand 26a und 
zweiten Seitenwand 26b sowie zwischen der ersten Längsseite 24a und zweiten Längsseite 
24b ausgebildet Die Transport- und Lagerfläche 22 auf der Bodenunterseite und Transportflä­
che 28 auf der Bodenoberseite verlaufen parallel zueinander. Die erste Seitenwand 26a um­
fasst zwischen der ersten Längsseite 24a und zweiten Längsseite 24b eine erste Transport­
rampe 29a, eine erste Führungsauflage 30a und eine erste Kante 31a zwischen der ersten 
Transportrampe 29a und der ersten Führungsauflage 30a. Die Transportrampe 29a schließt an 
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die Transportfläche 28 an und bildet eine Schrägfläche 32a aus, die mit der Transportfläche 28 
einen Winkel zwischen 135° und 160° einschließt. Die erste Führungsauflage 30a schließt an 
die Transportrampe 29a an und bildet eine im Wesentlichen parallel zur Transportfläche 28 
verlaufende Führungsfläche 33a aus.
[0090] In einer vorteilhaften Ausbildung umfasst auch die zweite Seitenwand 26b zwischen der 
ersten Längsseite 24a und zweiten Längsseite 24b eine zweite Transportrampe 29b, eine zwei­
te Führungsauflage 30b und eine zweite Kante 31b zwischen der zweiten Transportrampe 29b 
und der zweiten Führungsauflage 30b. Die Transportrampe 29b schließt an die Transportfläche 
28 an und bildet eine Schrägfläche 32b aus, die mit der Transportfläche 28 einen Winkel zwi­
schen 135° und 160° einschließt. Die zweite Führungsauflage 30b schließt an die Transport­
rampe 29b an und bildet eine im Wesentlichen parallel zur Transportfläche 28 verlaufende 
Führungsfläche 33b aus.

[0091] Es ist auch von Vorteil, wenn die erste Kante 31a und gegebenenfalls die zweite Kante 
31b jeweils mit einem Radius verrundet sind. Der Radius beträgt mindestens 5 mm.
[0092] In den Fig. 4a bis 4d ist eine modifizierte Ausführung eines Ladungsträgers 5' zum 
Transport und Lagerung einer Packeinheit 3 in einem Kommissioniersystem in unterschiedli­
chen Ansichten gezeigt. Fig. 4a entspricht der Ansicht gemäß der Schnittlinie X in Fig. 4b. Fig. 
4c entspricht der Ansicht gemäß der Schnittlinie XX in Fig. 4b. Fig. 4d ist eine Ausschnittsver­
größerung aus Fig. 4a. Nach gezeigter Ausführung ist der Ladungsträgers 5‘ mehrteilig ausge­
bildet. Genauso gut kann der Ladungsträger 5‘ auch einteilig, beispielsweise im Spritzgießver­
fahren hergestellt werden. Der Ladungsträger 5‘ umfasst einen Boden 21. Der Boden bildet eine 
Transport- und Lagerfläche 22 an der Bodenunterseite, eine erste Stirnseite 23a, eine zweite 
Stirnseite 23b, eine erste Längsseite 24a, eine zweite Längsseite 24b und Ladeebenen 25, 25‘ 
an der Bodenoberseite aus. Die erste Ladeebene 25 ist auf einem ersten Höhenniveau und die 
zweite Ladeebene 25‘ ist auf einem zweiten Höhenniveau ausgebildet, wobei die erste Lade­
ebene 25 in einer Ladebreite 34a durch parallel zueinander und im Wesentlich vertikal zur 
ersten Ladeebene 25 ausgerichtete erste Anschlagkanten 35a begrenzt ist und wobei die zwei­
te Ladeebene 25‘ in einer Ladebreite 34b durch parallel zueinander verlaufende und im We­
sentlich vertikal zur zweiten Ladeebene 25‘ ausgerichtete zweite Anschlagkanten 35b begrenzt 
ist. Die zweite Ladebreite 34b ist größer gestaltet als die erste Ladebreite 34a. Die ersten An­
schlagkanten 35a werden von mit gegenseitigem Abstand parallel verlaufenden und sich zwi­
schen der ersten / zweiten Stirnseite 23a, 23b erstreckenden Stützauflagen 36a gebildet, wel­
che am Boden 21 an der Bodenoberseite angeordnet sind. Die Stützauflagen 36a ragen an der 
ersten Ladeebene 25 vor. Die zweiten Anschlagkanten 35b werden nach gezeigter Ausführung 
von den Seitenwänden 27a, 27b gebildet.

[0093] Umfasst der Ladungsträger 5‘ die erste Ladeebene 25 und die zweite Ladeebene 25‘ 
werden Packeinheiten 3 einer ersten Breitenklasse auf der ersten Ladeebene 25 und Packein­
heiten 3 einer zweiten Breitenklasse auf der zweiten Ladeebene 25‘ aufgenommen, wobei die 
Packeinheiten 3 aus der zweiten Breitenklasse breiter sind als die Packeinheiten 3 aus der 
ersten Breitenklasse.
[0094] In der ersten Breitenklasse beträgt eine Breitenabmessung der Packeinheiten 3 zwi­
schen 100 mm und 250 mm. In der zweiten Breitenklasse beträgt eine Breitenabmessung der 
Packeinheiten 3 zwischen 250 mm und 400 mm.
[0095] Die Anzahl der Ladeebenen kann abhängig von den Abmessungen der Packeinheiten 3 
im vorhandenen Sortiment gewählt werden.

[0096] So kann auch eine dritte Ladeebene 25“, wie anhand des Ladungsträgers 5“ in den Fig. 
5a, 5b, 6a bis 6d dargestellt. Fig. 6a entspricht der Ansicht gemäß der Schnittlinie X in Fig. 6b. 
Fig. 6c entspricht der Ansicht gemäß der Schnittlinie XX in Fig. 6b. Fig. 6d ist eine Ausschnitts­
vergrößerung aus Fig. 6a. Nach gezeigter Ausführung ist der Ladungsträger 5“ mehrteilig aus­
gebildet. Genauso gut kann der Ladungsträger 5“ auch einteilig, beispielsweise im Spritzgieß­
verfahren hergestellt werden.
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[0097] Die dritte Ladeebene 25“ ist auf einem dritten Höhenniveau ausgebildet, wobei dann die 
erste Ladeebene 25 in einer Ladebreite 34a durch parallel zueinander und im Wesentlich verti­
kal zur ersten Ladeebene 25 ausgerichtete erste Anschlagkanten 35a begrenzt ist und wobei 
die zweite Ladeebene 25‘ in einer Ladebreite 34b durch parallel zueinander verlaufende und im 
Wesentlich vertikal zur zweiten Ladeebene 25‘ ausgerichtete zweite Anschlagkanten 35b be­
grenzt ist und wobei die dritte Ladeebene 25“ in einer Ladebreite 34c durch parallel zueinander 
verlaufende und im Wesentlich vertikal zur zweiten Ladeebene 25‘ ausgerichtete zweite An­
schlagkanten 35c begrenzt ist.

[0098] Ist auch eine dritte Ladeebene 25“ vorgesehen, so sind die zweiten Anschlagkanten 35b 
an mit gegenseitigem Abstand parallel verlaufenden und sich zwischen der ersten / zweiten 
Stirnseite 23a, 23b erstreckenden Stützauflagen 36b gebildet, welche am Boden 21 an der 
Bodenoberseite angeordnet sind. Die Stützauflagen 36b ragen an der zweiten Ladeebene 25‘ 
vor. Die zweiten Anschlagkanten 35b werden gemäß dieser Ausführung von den Stützauflagen 
36b gebildet.
[0099] Umfasst der Ladungsträger 5“ auch eine dritte Ladeebene 25“, so beträgt eine Breiten­
abmessung der Packeinheiten 3 in der ersten Breitenklasse zwischen 100 mm und 150 mm und 
eine Breitenabmessung der Packeinheiten 3 in der zweiten Breitenklasse zwischen 200 mm 
und 250 mm und eine Breitenabmessung der Packeinheiten 3 in der dritten Ladeebene 25“ 
zwischen 300 mm und 400 mm.

[00100] Die Transport- und Lagerfläche 22 ist geeignet auf der automatisierten Fördertechnik 
transportiert und auf den Lagerplätzen in den Lagerregalen abgestellt zu werden. Die erste 
Längsseite 24a erstreckt sich zwischen der ersten Stirnseite 23a und zweiten Stirnseite 23b. 
Die erste Ladeebene 25 und zweite Ladeebene 25‘ verlaufen zwischen der ersten Stirnseite 
23a und zweiten Stirnseite 23b.
[00101] Die erste Ladeebene 25 ist zur Aufnahme einer einzigen Packeinheit 3 oder mehrerer 
Packeinheiten 3 ausgebildet. Ebenso ist die zweite Ladeebene 25‘ zur Aufnahme einer einzigen 
Packeinheit 3 oder mehrerer Packeinheiten 3 ausgebildet. Umfasst der Ladungsträger 5“ auch 
eine dritte Ladeebene 25“ ist die dritte Ladeebene 25“ zur Aufnahme einer einzigen Packeinheit 
3 oder mehrerer Packeinheiten 3 ausgebildet.
[00102] Können mehrere Packeinheiten 3 auf der ersten Ladeebene 25 und/oder zweiten 
Ladeebene 25‘ und/oder dritten Ladeebene 25“ aufgenommen werden, so werden die Packein­
heiten 3 in einer Reihe hintereinander zwischen den Anschlagkanten 35a, 35b, 35c und den 
Seitenwänden 26a, 26b abgestellt.
[00103] Der Ladungsträger 5‘, 5“ wird vorzugsweise mit denselben Packeinheiten 3 beladen. 
Es sind entweder nur auf der ersten Ladeebene 25 oder nur auf der zweiten Ladeebene 25‘ 
oder nur auf der dritten Ladeebene 25“ mehrere Packeinheiten 3 vorhanden. Man spricht von 
einem „artikelreinen“ Ladungsträger 5‘, 5“. Grundsätzlich könnten aber auf einem Ladungsträ­
ger 5‘, 5“ auch verschiedene Packeinheiten 3 vorhanden sein. Beispielweise kann auf der ers­
ten Ladeebene 25 eine erste Packeinheit 3 und auf der zweiten Ladeebene 25‘ eine zweite 
Packeinheit 3 und auf der dritten Ladeebene 25“ eine dritte Packeinheit 3 vorhanden sein. Man 
spricht von einem „gemischten“ Ladungsträger 5, 5“.
[00104] Zusätzlich umfasst der Ladungsträger 5‘, 5“ eine an der Ladeebene 25 vorragende 
erste Seitenwand 26a im Bereich der ersten Stirnseite 23a und eine an der Ladeebene 25 
vorragende zweite Seitenwand 26b im Bereich der zweiten Stirnseite 23b.
[00105] Wie in den Fig. ersichtlich erweist es sich von Vorteil, wenn optional auch im Bereich 
der ersten Längsseite 24a eine an der Ladeebene 25 vorragende dritte Seitenwand 27a und im 
Bereich der zweiten Längsseite 24b eine an der Ladeebene 25 vorragende vierte Seitenwand 
27b angeordnet sind.
[00106] Die Seitenwände 26a, 26b, 27a, 27b bilden somit einen an der Ladeebene 25 vorra­
genden umlaufenden Rand.
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[00107] Die erste Ladeebene 25 bildet nach den Ausführungen gemäß den Fig. 4a-4d und 6a- 
6d eine durchgehend unterbrechungsfreie (ebene) Transportfläche 28 aus, wie in Fig. 4b und 
6b ersichtlich. Konkret ist die Transportfläche 28 zwischen der ersten Seitenwand 23a und 
zweiten Seitenwand 23b sowie zwischen den einander zugewandten Anschlagkanten 35a 
ausgebildet.
[00108] Die zweite Ladeebene 25‘ auf dem zweiten Höhenniveau wird durch eine an den 
Stützauflagen 35a ausgebildete zweite Transportfläche 28‘ gebildet. Konkret ist die zweite 
Transportfläche 28‘ an den von der ersten Ladeebene 25 abgewandten und parallel zueinander 
verlaufenden Stirnkanten der Stützauflagen 35a ausgebildet.
[00109] Umfasst der Ladungsträger 5“ auch die dritte Ladeebene 25“ auf dem dritten Höhenni­
veau, so wird die dritte Ladeebene 25“ durch eine an den Stützauflagen 35b ausgebildete dritte 
Transportfläche 28“ gebildet. Konkret ist die dritte Transportfläche 28“ an den von der ersten 
Ladeebene 25 abgewandten und parallel zueinander verlaufenden Stirnkanten der Stützaufla­
gen 35b ausgebildet.
[00110] Die Transport- und Lagerfläche 22 auf der Bodenunterseite und Transportflächen 28, 
28‘, 28“ auf der Bodenoberseite verlaufen parallel zueinander. Die erste Seitenwand 26a um­
fasst zwischen der ersten Längsseite 24a und zweiten Längsseite 24b eine erste Transport­
rampe 29a, eine erste Führungsauflage 30a und eine erste Kante 31a zwischen der ersten 
Transportrampe 29a und der ersten Führungsauflage 30a. Die Transportrampe 29a schließt an 
die Transportfläche 28, 28‘, 28“ an und bildet eine Schrägfläche 32a aus, die mit der Transport­
fläche 28 einen Winkel zwischen 135° und 160° einschließt. Die erste Führungsauflage 30a 
schließt an die Transportrampe 29a an und bildet eine im Wesentlichen parallel zur Transport­
fläche 28 verlaufende Führungsfläche 33a aus.
[00111] In einer vorteilhaften Ausbildung umfasst auch die zweite Seitenwand 26b zwischen 
der ersten Längsseite 24a und zweiten Längsseite 24b eine zweite Transportrampe 29b, eine 
zweite Führungsauflage 30b und eine zweite Kante 31b zwischen der zweiten Transportrampe 
29b und der zweiten Führungsauflage 30b. Die Transportrampe 29b schließt an die Transport­
fläche 28, 28‘, 28“ an und bildet eine Schrägfläche 32b aus, die mit der Transportfläche 28 
einen Winkel zwischen 135° und 160° einschließt. Die zweite Führungsauflage 30b schließt an 
die Transportrampe 29b an und bildet eine im Wesentlichen parallel zur Transportfläche 28 
verlaufende Führungsfläche 33b aus.
[00112] Es ist auch von Vorteil, wenn die erste Kante 31a und gegebenenfalls die zweite Kante 
31b jeweils mit einem Radius verrundet sind. Der Radius beträgt mindestens 5 mm.
[00113] In den Fig. 7a, 7b, 8a bis 8d, 9a bis 9c ist eine Ausführung einer Packeinheiten-Über- 
gabestation 11 zum Entladen eines Ladungsträgers 5, 5‘, 5“, beispielweise des Ladungsträgers 
5“ gezeigt. Die Packeinheiten-Libergabestation 11 umfasst eine Transfervorrichtung 9 zum 
Abschieben zumindest einer Packeinheit 3 von dem Ladungsträger 5, 5‘, 5“ auf einen Über­
nahmeplatz 41 und ein Fördersystem zum Transport des Ladungsträgers 5, 5‘, 5“ und Positio­
nierung des Ladungsträgers 5, 5‘, 5“ vor dem Übernahmeplatz 41. Der Ladungsträger 5, 5‘, 5“ 
ist nach einer der oben beschriebenen Ausführungsform ausgebildet. Das Fördersystem um­
fasst einen Andienungsplatz 42 auf einer automatisierten Fördervorrichtung 43, zu welchem der 
Ladungsträger 5, 5‘, 5“ über die Fördervorrichtung 43 bewegt und auf welchem der Ladungsträ­
ger 5, 5‘, 5“ positioniert wird, wenn zumindest eine Packeinheit 3 von dem Ladungsträger 5, 5‘, 
5“ auf den Übernahmeplatz 41 abgegeben werden muss. Der Andienungsplatz 42 und Überga­
beplatz 41 sind innerhalb eines Arbeitsbereiches der Transfervorrichtung 9 angeordnet.
[00114] Wie ersichtlich, umfasst die Transfervorrichtung 9 einen relativ gegenüber einem auf 
dem Andienungsplatz 42 bereitgestellten (beladenen) Ladungsträger 5, 5‘, 5“ bewegbaren und 
auf einem Grundrahmen 44 gelagerten Schieber 45. Der Schieber 45 bildet eine Schiebefläche 
66 aus, welche dem Ladungsträger 5, 5‘, 5“ zugewandt ist. Die Transfervorrichtung 9 ist mit 
dem Grundrahmen 44 auf einem Traggestell 46 aufgebaut und ist oberhalb der Fördervorrich­
tung 43 angeordnet.
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[00115] Der Schieber 45 ist auf einem über eine Antriebsvorrichtung entlang einer Führungs­
anordnung 58 bewegbaren Stellwagen 47 gelagert. Die Transfervorrichtung 9 kann optional 
eine nicht dargestellte Wegmessvorrichtung umfassen, mittels welchem die Verstellbewegun­
gen des Schiebers 45 (bzw. Stellwagens 47) erfasst werden. Das Wegmesssystem ist mit einer 
(in Fig. 7a schematisch dargestellten) elektronischen Steuervorrichtung 65 verbunden. Die 
Wegmessvorrichtung ist durch einen an sich bekannten kapazitiven Wegaufnehmer, induktiven 
Wegaufnehmer, magnetischen Wegaufnehmer oder optoelektronischen Wegaufnehmer gebil­
det. Dabei macht man sich das Messverfahren der absoluten und inkrementalen Wegmessung 
zu Nutze. Beispielweise kann der nachfolgend beschriebene Stellmotor 47 mit einem Resolver, 
Inkrementalgeber oder Absolutwertgeber versehen werden. Die Steuervorrichtung 65 ist mit 
dem oben beschriebenen Rechnersystem (mit der Datenbank) verbunden.
[00116] Die elektronische Steuervorrichtung 65 steuert die Antriebsvorrichtung derart an, dass 
der Schieber 45 in Abschieberichtung 48 aus einer in Fig. 8b dargestellten Ruhestellung in eine 
in Fig. 8c dargestellte Entladestellung rechnergesteuert bewegt wird, um zumindest eine Pack­
einheit 3 oder gleichzeitig mehrere Packeinheiten von dem Ladungsträger 5, 5‘, 5“ auf den 
Übernahmeplatz 41 abzuschieben.

[00117] Die Entladestellung variiert abhängig von der Breitenabmessung unterschiedlicher 
Packeinheiten 3 und/oder Anzahl an abzuschiebenden Packeinheiten 3. Die Steuervorrichtung 
65 berechnet den Verstellweg für den Schieber 45, wobei der Schieber 45 die Entladestellung 
erreicht hat, wenn die entsprechende Anzahl an Packeinheiten 3 von dem Ladungsträger 5, 5‘, 
5“ auf den Übernahmeplatz 41 (vollständig) abgeschoben wurde. Der Übernahmeplatz 41 ist 
auf einer automatisierten Fördervorrichtung 63 zum Transport der Packeinheiten 3 (ohne La­
dungsträger) ausgebildet, welche an die Packeinheiten-Übergabestation 11 anschließt.

[00118] Nach gezeigter Ausführung umfasst die Antriebsvorrichtung einen mit dem Stellwagen 
47 verbundenen Zugmitteltrieb 49. Der Zugmitteltrieb 49 umfasst ein endlos umlaufendes Zug­
mittel, welches um ein Umlenkrad und ein mit einem elektrischen Stellmotor 50 gekuppeltes 
Antriebsrad geführt ist. Durch Drehbewegung des Antriebsrades im Uhrzeigersinn oder im 
Gegenuhrzeigersinn wird der Stellwagen 47 und der auf diesem gelagerter Schieber 45 relativ 
zum Ladungsträgers, 5‘, 5“ in einer Abschieberichtung 48 (Fig. 9c) bewegt.
[00119] Der Schieber 45 ist auf dem Stellwagen 47 gelagert und kann nach einer bevorzugen 
Ausführung über eine Antriebsvorrichtung 51 in einer Zustellrichtung 52 zwischen einer in Fig. 
7a, 8a, 9a dargestellten Ausgangsstellung in eine in Fig. 7b, 8b, 9b dargestellte Eingriffsstellung 
bewegbar. In der Eingriffsstellung kann zumindest eine Packeinheit 3 abgeschoben werden. Die 
Antriebsvorrichtung umfasst nach gezeigter Ausführung einen fluid-betätigten Zylinder, bei­
spielweise einen Pneumatik- oder Hydraulikzylinder. Nach einer anderen (nicht gezeigten) 
Ausführung kann der Schieber 45 mit dem Stellwagen 47 fest verbunden werden und die An­
triebsvorrichtung entfallen.
[00120] Wie in Fig. 7b ersichtlich kann die Packeinheiten-Übergabestation 11 auch ein Positio­
niersystem zum Positionieren des Ladungsträgers 5, 5‘, 5“ relativ gegenüber der Transfervor­
richtung 9 aufweisen. Das Positioniersystem weist ein über eine Antriebsvorrichtung 53 zwi­
schen einer in Fig. 7a, 9a dargestellten (unterhalb einer Förderebene liegenden) Ausgangsstel­
lung in eine in Fig. 7b, 9b dargestellte (oberhalb einer Förderebene liegenden) Positionierstel­
lung bewegbares erstes Anschlagelement 54. Das erste Anschlagelement 54 ist beispielweise 
eine Anschlagplatte. Der Ladungsträger 5, 5‘, 5“ kann gegen das in die Positionierstellung 
bewegbare Anschlagelement 54 positioniert werden. Zusätzlich kann das Positioniersystem 53 
ein zweites Anschlagelement 55 umfassen, gegen welches der Ladungsträger 5, 5‘, 5“ positio­
niert werden kann, wie in den Fig. 9a bis 9c ersichtlich. Das zweite Anschlagelement 55 ist 
beispielweise eine Anschlagplatte.
[00121] Der Ladungsträger 5, 5‘, 5“ wird auf dem Andienungsplatz 42 einerseits mit einer 
Längsachse senkrecht zur Schiebefläche 66 ausgerichtet und andererseits die Längsachse 
mittig zum Andienungsplatz 42 (oder der Schiebefläche 66) zentriert, sodass eine einzelne 
Packeinheit 3, aber auch eine Reihe von Packeinheiten 3 ohne Verdrehung in Abschieberich- 
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tung 48 transportiert werden können.

[00122] Wie in Fig. 9c ersichtlich, liegt eine Förderebene 56 in der Andienungsposition und eine 
Förderebene 57 an dem Übernahmeplatz 41 auf unterschiedlichen Höhenniveaus. Konkret liegt 
eine Förderebene 56 unterhalb der Förderebene 57, wobei die Transportrampe 29a, 29b des 
Ladungsträgers 5, 5‘, 5“ den Stufensprung überbrückt, wenn sich der Ladungsträger 5, 5‘, 5“ auf 
dem Andienungsplatz 42 in einer Andienungsposition vor dem Übergabeplatz 41 befindet. Die 
Führungsfläche 33a, 33b liegt zumindest auf gleichem Höhenniveau wie die Förderebene 57, 
bevorzugt liegt die Führungsfläche 33a, 33b oberhalb der Förderebene 57.
[00123] Die vom Ladungsträger 5, 5‘, 5“ abgeschobenen Packeinheiten 3 werden durch die 
Fördervorrichtung 63 von der Packeinheiten-Übergabestation 11 abtransportiert und danach 
gegebenenfalls sortiert zu einer manuellen / automatischen Kommissioniervorrichtung 6 geför­
dert.
[00124] Wie in den Figuren ersichtlich, kann die Packeinheiten-Übergabestation 11 eine Über­
wachungsvorrichtung 60 zum Erfassen einer Abgabe zumindest einer Packeinheit 3 von dem 
Ladungsträger 5, 5‘, 5“ aufweisen. Die Überwachungsvorrichtung 60 umfasst eine Sensorik, 
beispielweise eine Lichtschranke. Die Steuervorrichtung 65 ist mit der Überwachungsvorrich­
tung 60 verbunden und steuert die Transfervorrichtung 9 an, um zumindest eine Packeinheit 3 
vom Ladungsträger 5, 5‘, 5“ auf den Übernahmeplatz 41 abzuschieben. Insbesondere kann die 
Steuervorrichtung 65 die Anzahl der vom Ladungsträger 5, 5‘, 5“ abgegebenen Packeinheit 3 
zählen.
[00125] Das Fördersystem zum Transport der Ladungsträger 5, 5‘, 5“ umfasst optional auch 
eine automatisierte Fördervorrichtung 61 zum Antransport der Ladungsträger 5, 5‘, 5“ zu der 
Packeinheiten-Übergabestation 11, welche mit Packeinheiten 3 beladen sind, und eine automa­
tisierte Fördervorrichtung 62 zum Abtransport der Ladungsträger 5, 5‘, 5“ von der Packeinhei­
ten-Übergabestation 11, welche nach dem Entladen noch eine Restmenge an Packeinheiten 3 
oder keine Packeinheiten 3 enthalten.
[00126] In Fig. 10 ist eine Ausführung einer Packeinheiten-Übergabestation 10 zum Beladen 
eines Ladungsträgers 5, 5‘, 5“ gezeigt. Die Packeinheiten-Übergabestation 10 umfasst eine 
Transfervorrichtung 9’ zum Aufschieben zumindest einer Packeinheit 3 von einem Übergabelatz 
41 ‘ auf einen Ladungsträger 5, 5‘, 5“ und ein Fördersystem zum Transport des Ladungsträgers 
5, 5‘, 5“ und Positionierung des Ladungsträgers 5, 5‘, 5“ vor dem Übergabeplatz 4T. Der Über­
gabeplatz 41' ist auf einer automatisierten Fördervorrichtung 63‘ zum Transport der Packeinhei­
ten 3 (ohne Ladungsträger) ausgebildet, welche an die Packeinheiten-Übergabestation 10 
anschließt. Der Ladungsträger 5, 5‘, 5“ ist nach einer der oben beschriebenen Ausführungsform 
ausgebildet. Das Fördersystem umfasst einen Andienungsplatz 42‘ auf einer automatisierten 
Fördervorrichtung 43‘, zu welchem der Ladungsträger 5, 5‘, 5“ über die Fördervorrichtung 43‘ 
bewegt wird und auf welchem der Ladungsträger 5, 5‘, 5“ positioniert wird, wenn zumindest eine 
Packeinheit 3 von dem Übergabeplatz 41 ‘ auf den Ladungsträger 5, 5‘, 5“ abgegeben werden 
muss.
[00127] Wie ersichtlich, umfasst die Transfervorrichtung 9’ einen relativ gegenüber einem auf 
dem Andienungsplatz 42' bereitgestellten (leeren oder teilweise beladenen) Ladungsträgers, 5‘, 
5“ bewegbaren und auf einem Grundrahmen 44' gelagerten Schieber 45‘. Der Schieber 45 
bildet eine Schiebefläche 66' (nicht eingetragen) aus, welche dem Ladungsträger 5, 5‘, 5“ zu­
gewandt ist. Die Transfervorrichtung 9’ ist mit dem Grundrahmen 44' auf einem Traggestell 46' 
aufgebaut und ist oberhalb der Fördervorrichtung 43' angeordnet.
[00128] Der Schieber 45' ist auf einem über eine Antriebsvorrichtung entlang einer Führungs­
anordnung bewegbaren Stellwagen 47 (nicht eingetragen) gelagert. Die Transfervorrichtung 9’ 
kann optional eine nicht dargestellte Wegmessvorrichtung umfassen, mittels welchem die Ver­
stellbewegungen des Schiebers 45' (bzw. Stellwagens 47‘) erfasst werden, wie oben ausführ­
lich beschrieben.

[00129] Die elektronische Steuervorrichtung 65 steuert die Antriebsvorrichtung derart an, dass 

16/41



AT 520 860 B1 2019-11-15österreichisches
patentamt

der Schieber 45‘ in Abschieberichtung 48‘ aus einer in strichlierten Linien dargestellten Ruhe­
stellung in eine in festen Linien dargestellte Beladestellung rechnergesteuert bewegt wird, um 
zumindest eine Packeinheit 3 oder gleichzeitig mehrere Packeinheiten von dem Übergabeplatz 
4T auf den Ladungsträger 5, 5‘, 5“ abzuschieben. Die Beladestellung variiert abhängig von der 
Breitenabmessung unterschiedlicher Packeinheiten 3 und/oder Anzahl an aufzuschiebenden 
Packeinheiten 3. Die Steuervorrichtung 65 berechnet den Verstellweg für den Schieber 45‘, 
wobei der Schieber 45‘ die Beladestellung erreicht hat, wenn die entsprechende Anzahl an 
Packeinheiten 3 von dem Übergabeplatz 41 ‘ auf den Ladungsträger 5, 5‘, 5“ (vollständig) auf­
geschoben wurde. Die Steuervorrichtung 65 ist mit dem oben beschriebenen Rechnersystem 
(mit der Datenbank) verbunden.
[00130] Nach gezeigter Ausführung umfasst die Antriebsvorrichtung einen mit dem Stellwagen 
47‘ verbundenen Zugmitteltrieb 49‘, wie oben beschrieben. Durch Drehbewegung des Antriebs­
rades im Uhrzeigersinn oder im Gegenuhrzeigersinn wird der Stellwagen 47 und ein auf diesem 
gelagerter Schieber 48‘ relativ zum Ladungsträger 5, 5‘, 5“ in einer Abschieberichtung 48‘ be­
wegt.
[00131] Der Schieber 45‘ ist auf dem Stellwagen 47‘ gelagert und kann nach einer bevorzugen 
Ausführung über eine Antriebsvorrichtung 5T in einer Zustellrichtung 52‘ (nicht eingetragen) 
zwischen einer Ausgangsstellung und einer Eingriffsstellung bewegt werden, wie oben be­
schrieben. In der Ausgangsstellung ist der Schieber 45‘ soweit aus der Bewegungsbahn der 
Packeinheiten 3 heraus verstellt, dass die Packeinheiten 3 ungehindert gefördert werden kön­
nen. In der Eingriffsstellung kann zumindest eine Packeinheit 3 aufgeschoben werden.
[00132] Wie in Fig. 10 ersichtlich kann die Packeinheiten-Übergabestation 10 auch ein La- 
dungsträger-Positioniersystem zum Positionieren des Ladungsträgers 5, 5‘, 5“ relativ gegenüber 
der Transfervorrichtung 9’ aufweisen. Das Positioniersystem umfasst ein übereine (nicht einge­
tragene) Antriebsvorrichtung 53‘ (nicht ersichtlich) zwischen einer (unterhalb einer Förderebene 
liegenden) Ausgangsstellung und einer (oberhalb einer Förderebene liegenden) Positionierstel­
lung bewegbares erstes Anschlagelement 54‘, wie oben beschrieben. Das erste Anschlagele­
ment 54‘ ist beispielweise eine Anschlagplatte. Der Ladungsträger 5, 5‘, 5“ kann gegen das in 
die Positionierstellung bewegte erste Anschlagelement 54‘ in einer ersten Richtung (Förderrich­
tung) positioniert werden. Zusätzlich kann das Positioniersystem ein zweites Anschlagelement 
55‘ umfassen, gegen welches der Ladungsträger 5, 5‘, 5“ in einer zweiten Richtung (quer zur 
Förderrichtung) positioniert werden kann. Das zweite Anschlagelement 55‘ ist über eine (nicht 
eingetragene) Antriebsvorrichtung zwischen einer (unterhalb einer Förderebene liegenden) 
Ausgangsstellung und einer (oberhalb einer Förderebene liegenden) Positionierstellung beweg­
bar. Das zweite Anschlagelement 55‘ umfasst beispielweise Anschlagbolzen.
[00133] Der Ladungsträger 5, 5‘, 5“ wird auf dem Andienungsplatz 42‘ einerseits mit einer 
Längsachse senkrecht zu einer Schiebefläche 66‘ ausgerichtet und andererseits die Längsach­
se mittig zum Übergabeplatz 4T (oder der Schiebefläche 66‘) zentriert, sodass eine einzelne 
Packeinheit 3, aber auch eine Reihe von Packeinheiten 3 ohne Verdrehung in Abschieberich­
tung 48‘ transportiert werden können.
[00134] Es erweist sich auch von Vorteil, wenn die Packeinheiten-Übergabestation 10 zum 
Beladen eines Ladungsträgers 5, 5‘, 5“ ein Packeinheiten-Positioniersystem zum Positionieren 
der Packeinheit 3 oder mehrerer Packeinheiten 3 relativ gegenüber dem am Fördersystem 43‘ 
auf dem Andienungsplatz 42‘ bereitgestellten Ladungsträger 5, 5‘, 5“ aufweist. Der Andie­
nungsplatz 42‘ und Übergabeplatz 41 ‘ sind innerhalb eines Arbeitsbereiches der Transfervor­
richtung 9‘ angeordnet.
[00135] Das Positioniersystem weist über (schematisch mit Doppelpfeilen angedeutete) An­
triebsvorrichtungen zwischen einer Ausgangsstellung und einer Positionierstellung bewegbare 
Positionierelemente 64‘ auf. Diese Ausführung hat den Vorteil, dass eine Packeinheit 3 unab­
hängig von der Abmessung mittig zum Ladungsträger 5, 5‘, 5“ positioniert wird und eine exakte 
Übergabe der zumindest einen Packeinheit 3 vom Übergabeplatz 4T auf den Ladungsträger 5, 
5‘, 5“ möglich ist. Das Positioniersystem ist entlang der automatisierten Fördervorrichtung 63‘ 
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angeordnet, bevorzugt im Bereich des Übergabeplatzes 4T. Das Positioniersystem kann eine 
nicht dargestellte Wegmessvorrichtung umfassen, mittels welchem die Verstellbewegungen der 
Positionierelemente 64‘ erfasst werden. Das Wegmesssystem / die Antriebsvorrichtung ist mit 
der elektronischen Steuervorrichtung 65 verbunden. Die Wegmessvorrichtung ist durch einen 
an sich bekannten kapazitiven Wegaufnehmer, induktiven Wegaufnehmer, magnetischen Weg­
aufnehmer oder optoelektronischen Wegaufnehmer gebildet. Dabei macht man sich das Mess­
verfahren der absoluten und inkrementalen Wegmessung zu Nutze. Beispielweise kann ein 
Stellmotor der Antriebsvorrichtung mit einem Resolver, Inkrementalgeber oder Absolutwertge­
ber versehen werden. Auch wenn nach gezeigter Ausführungen die Positionierelemente 64‘ 
jeweils mit einer Antriebsvorrichtung gekoppelt sind, ist es alternativ möglich, dass eine einzige 
Antriebsvorrichtung verwendet wird und die Positionierelemente 64‘ mittels einem Zugmitteltrieb 
bewegungsgekoppelt sind.
[00136] Wie oben beschrieben liegt auch nach dieser Ausführung der Packeinheiten-Überga- 
bevorrichtung 10 eine Förderebene 56‘ (nicht eingetragen) auf dem Andienungsplatz 42‘ und 
eine Förderebene 57‘ an dem Übergabeplatz 41 ‘ auf unterschiedlichen Höhenniveaus. Konkret 
liegt eine Förderebene 56‘ unterhalb der Förderebene 57‘, wobei die Transportrampe 29a, 29b 
des Ladungsträgers 5, 5‘, 5“ den Stufensprung überbrückt, wenn sich der Ladungsträger 5, 5‘, 
5“ auf dem Andienungsplatz 42‘ in einer Andienungsposition vor dem Übergabeplatz 41 ‘ befin­
det. Die Führungsfläche 33a, 33b liegt auf gleichem Höhenniveau wie die Förderebene 57‘, 
bevorzugt liegt die Führungsfläche 33a, 33b unterhalb der Förderebene 57‘.
[00137] Wie ersichtlich, kann die Packeinheiten-Übergabestation 10 eine Überwachungsvor­
richtung 60‘ zum Erfassen einer Abgabe zumindest einer Packeinheit 3 auf den Ladungsträger 
5, 5‘, 5“ aufweisen. Die Überwachungsvorrichtung 60‘ umfasst eine Sensorik, beispielweise 
eine Lichtschranke. Die Steuervorrichtung 65 ist mit der Überwachungsvorrichtung 60‘ verbun­
den und steuert die Transfervorrichtung 9‘ an, um zumindest eine Packeinheit 3 vom Überga­
beplatz 41 ‘ auf den Ladungsträger 5, 5‘, 5“ abzuschieben. Insbesondere kann die Steuervor­
richtung 65 die Anzahl auf den Ladungsträger 5, 5‘, 5“ abgegebenen Packeinheit 3 zählen.
[00138] Das Fördersystem zum Transport der Ladungsträger 5, 5‘, 5“ umfasst optional auch 
eine automatisierte Fördervorrichtung 6T zum Antransport zumindest jener Ladungsträgers, 5‘, 
5“ zu der Packeinheiten-Übergabestation 10, welche noch keine Packeinheiten 3 enthalten, und 
eine automatisierte Fördervorrichtung 62‘ zum Abtransport jener Ladungsträger 5, 5‘, 5“ von der 
Packeinheiten-Übergabestation 10, welche mit einer oder mehreren Packeinheiten 3 beladen 
wurden.

[00139] Die Ausführungsbeispiele zeigen mögliche Ausführungsvarianten des Ladungsträgers 
5, 5‘, 5“ und der Packeinheiten-Übergabestation 10, 11, wobei auch diverse Kombinationen der 
einzelnen Ausführungsvarianten untereinander möglich sind.

[00140] Der Ordnung halber sei abschließend darauf hingewiesen, dass zum besseren Ver­
ständnis des Aufbaus des Ladungsträgers 5, 5‘, 5“ und der Packeinheiten-Übergabestation 10, 
11, diese(r) teilweise unmaßstäblich und/oder vergrößert und/oder verkleinert dargestellt wur­
den.
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BEZUGSZEICHENLISTE

1
2
3
4
5, 5‘, 5“

Eingangslager 
Packeinheitenlager 
Packeinheit 
Verladebereich 
Ladungsträger

6
8
9, 9‘
10
11

Kommissioniervorrichtung
Depalettiervorrichtung
Transfervorrichtung
Packeinheiten-Libergabestation (Beladen) 
Packeinheiten-Libergabestation (Entladen)

14
15
21
22
23a, 23b

Datenträger Ladungsträger
Datenträger Packeinheit 
Boden
Transport- und Lagerfläche 
Stirnseite

24a, 24b
25, 25‘, 25“
26a, 26b
27a, 27b
28, 28‘, 28“

Längsseite 
Ladeebene 
Seitenwand 
Seitenwand 
Transportfläche

29a, 29b
30a, 30b
31a, 31b
32a, 32b
33a, 33b

Transportrampe 
Führungsauflage 
Kante 
Schrägfläche 
Führungsfläche

34a, 34b, 34c
35a, 35b, 35c
36a, 36b
41,4T
42, 42‘

Ladebreite
Anschlagkante
Stützauflage
Übernahmeplatz / Übergabeplatz
Andienungsplatz

43, 43‘
44, 44‘
45, 45‘
46, 46‘
47, 47‘

Fördervorrichtung 
Grundrahmen 
Schieber 
Traggestell 
Stellwagen

48, 48‘
49, 49‘
50, 50‘

Abschieberichtung
Zugmitteltrieb
Stellmotor

51,5T
52, 52‘
53, 53‘
54, 54‘
55, 55‘

Antriebsvorrichtung
Zustellrichtung
Antriebsvorrichtung (Anschlagplatte)
Anschlagelement
Anschlagelement
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56, 56‘
57, 57‘
58, 58‘
60, 60‘
61,61 ‘

Förderebene
Förderebene
Führungsanordnung 
Überwachungsvorrichtung 
Fördervorrichtung

62, 62‘
63, 63‘
64‘
65
66, 66‘

Fördervorrichtung
Fördervorrichtung 
Positionierelement
Steuervorrichtung 
Schiebefläche
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Patentansprüche
1. Ladungsträger (5, 5‘, 5“) zum Transport und Lagerung einer Packeinheit (3) in einem 

Kommissioniersystem, welcher
- einen Boden (21) umfassend

eine Transport- und Lagerfläche (22) an der Bodenunterseite,
eine erste Stirnseite (23a),
eine zweite Stirnseite (23b),
eine erste Längsseite (24a), welche sich zwischen der ersten Stirnseite (23a) und 
zweiten Stirnseite (23b) erstreckt,
eine zweite Längsseite (24b), welche sich zwischen der ersten Stirnseite (23a) 
und zweiten Stirnseite (23b) erstreckt,
eine erste Ladeebene (25, 25‘, 25“) an der Bodenoberseite, die zwischen der 
ersten Stirnseite und zweiten Stirnseite verläuft und zur Aufnahme der Packein­
heit ausgebildet ist,

- eine gegenüber der ersten Ladeebene (25, 25‘, 25“) vorragende erste Seitenwand 
(26a) im Bereich der ersten Stirnseite (23a),

- eine gegenüber der ersten Ladeebene (25, 25‘, 25“) vorragende zweite Seitenwand 
(26b) im Bereich der zweiten Stirnseite (23b),

aufweist,
wobei die erste Ladeebene (25, 25‘, 25“) eine durchgehend unterbrechungsfreie Transport­
fläche (28) ausbildet,
wobei die erste Seitenwand (26a, 26b) zwischen der ersten Längsseite (24a) und zweiten 
Längsseite (24b) eine

- erste Transportrampe (29a, 29b), welche an die Transportfläche (28) anschließt und 
eine Schrägfläche (32a, 32b) ausbildet, die mit der Transportfläche (28) einen Win­
kel (a) zwischen 135° und 160° einschließt,

- erste Führungsauflage (30a, 30b), welche an die erste Transportrampe (29a, 29b) 
anschließt und eine im Wesentlichen parallel zur Transportfläche (28) verlaufende 
Führungsfläche (33a, 33b) ausbildet, und

- erste Kante (31a, 31b) zwischen der ersten Transportrampe (29a, 29b) und der ers­
ten Führungsauflage (30a, 30b),

ausbildet,
wobei die zweite Seitenwand (26a, 26b) zwischen der ersten Längsseite (24a) und zweiten 
Längsseite (24b) eine

- eine zweite Transportrampe (29a, 29b), welche an die Transportfläche (28) an­
schließt und eine Schrägfläche (32a, 32b) ausbildet, die mit der Transportfläche (28) 
einen Winkel (a) zwischen 135° und 160° einschließt,

- eine zweite Führungsauflage (30a, 30b), welche an die zweite Transportrampe (29a, 
29b) anschließt und eine im Wesentlichen parallel zur Transportfläche (28) verlau­
fende Führungsfläche (33a, 33b) ausbildet, und

- eine zweite Kante (31a, 31b) zwischen der zweiten Transportrampe (29a, 29b) und 
der zweiten Führungsauflage (30a, 30b),

ausbildet,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Boden (21) auf einem ersten Höhenniveau die erste Ladeebene (25) und zumindest 
auf einem zweiten Höhenniveau eine zweite Ladeebene (25‘) ausbildet, wobei die erste 
Ladeebene (25) in einer Ladebreite (34a) durch parallel zueinander und im Wesentlich ver­
tikal zur ersten Ladeebene (25) ausgerichtete erste Anschlagkanten (35a) begrenzt ist und 
wobei die zweite Ladeebene (25‘) in einer Ladebreite (34b) durch parallel zueinander ver­
laufende und im Wesentlich vertikal zur zweiten Ladeebene (25‘) ausgerichtete zweite An­
schlagkanten (35b) begrenzt ist und wobei die zweite Ladebreite (34b) größer gestaltet ist 
als die erste Ladebreite (34a).

2. Ladungsträger nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die erste Kante (31a, 
31b) und zweite Kante (31a, 31b) jeweils mit einem Radius verrundet sind.
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3. Ladungsträger nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Radius mindestens 
5 mm beträgt.

4. Ladungsträger nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Ladungsträger (5, 5‘, 
5“) auf der ersten Ladeebene (25, 25‘, 25“) mehr als eine Packeinheit (3) aufnehmen kann.

5. Ladungsträger nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Packeinheiten (3) 
auf der ersten Ladeebene (25, 25‘, 25“) in einer Reihe hintereinander abgestellt sind.

6. Ladungsträger nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass der 
Ladungsträger (5‘, 5“) auf der zweiten Ladeebene (25‘) mehr als eine Packeinheit aufneh­
men kann.

7. Ladungsträger nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Packeinheiten (3) auf der ersten Ladeebene (25) und/oder die Packeinheiten (3) auf der 
zweiten Ladeebene (25‘) in einer Reihe hintereinander abgestellt sind.

8. Packeinheiten-Übergabestation (10, 11) zum Beladen eines Ladungsträgers (5, 5‘, 5“) 
und/oder Entladen eines Ladungsträgers (5, 5‘, 5“), umfassend

- eine Transfervorrichtung (9‘, 9) zum Aufschieben zumindest einer Packeinheit (3) 
von einem Übergabeplatz (4T) auf den Ladungsträger (5, 5‘, 5“) und/oder Abschie­
ben zumindest einer Packeinheit (3) von dem Ladungsträger (5, 5‘, 5“) auf einen 
Übernahmeplatz (41),

- ein Fördersystem (43) zum Antransport des Ladungsträgers (5, 5‘, 5“) zu einem An­
dienungsplatz (42, 42‘) und zum Abtransport des Ladungsträgers (5, 5‘, 5“) von die­
sem Andienungsplatz (42, 42‘),

- ein Ladungsträger-Positioniersystem (54, 55, 54‘, 55‘) zur Positionierung des La­
dungsträgers (5, 5‘, 5“) in eine Andienungsposition auf dem Andienungsplatz (42, 
42‘) vor dem Übergabeplatz (4T) oder vor dem Übernahmeplatz (41),

dadurch gekennzeichnet, dass der Ladungsträger nach einem der Ansprüche 1 bis 7 
ausgebildet ist.

9. Packeinheiten-Übergabestation nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Packeinheiten-Übergabestation (10) zum Beladen eines Ladungsträgers (5, 5‘, 5“) ein 
Packeinheiten-Positioniersystem (64‘) zum Positionieren der zumindest einen Packeinheit 
(3) relativ gegenüber dem am Fördersystem (43‘) in einer Andienungsposition auf dem An­
dienungsplatz (42‘) bereitgestellten Ladungsträger (5, 5‘, 5“) aufweist.

10. Packeinheiten-Übergabestation nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Transfervorrichtung (9, 9‘) einen relativ gegenüber einem in der Andienungsposition auf 
dem Andienungsplatz (42, 42‘) bereitgestellten Ladungsträger (5, 5‘, 5“) bewegbaren und 
auf einem Grundrahmen (44, 44‘) gelagerten Schieber (45, 45‘) umfasst.

11. Packeinheiten-Übergabestation nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass der 
Schieber (45, 45‘) mit einer Antriebsvorrichtung gekoppelt ist und aus einer Ruhestellung in 
eine Entladestellung oder aus einer Ruhestellung in eine Beladestellung bewegt wird, um 
zumindest eine Packeinheit (3) von dem Ladungsträger (5, 5‘, 5“) auf den Übernahmeplatz 
(41) abzuschieben oder von einem Übergabeplatz (4T) auf den Ladungsträger (5, 5‘, 5“) 
aufzuschieben.

12. Packeinheiten-Übergabestation nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Antriebsvorrichtung einen elektronisch geregelten Stellmotor (50, 50‘) aufweist und welche 
mit einer Steuervorrichtung (65) verbunden ist, die ihrerseits die Antriebsvorrichtung derart 
ansteuert, dass der Schieber (45) eine berechnete Anzahl an Packeinheiten (3) von dem 
Ladungsträger (5, 5‘, 5“) auf den Übernahmeplatz (41) abschiebt oder eine berechnete An­
zahl an Packeinheiten (3) von dem Übergabeplatz (4T) auf den Ladungsträger (5, 5‘, 5“) 
aufschiebt.
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13. Packeinheiten-Übergabestation nach Anspruch 8 oder 12, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Packeinheiten-Übergabestation (10, 11) eine Überwachungsvorrichtung (60, 60‘), ins­
besondere eine Sensorik, zum Erfassen einer Übergabe einer Packeinheit (3) von dem 
Übergabeplatz (4T) auf den Ladungsträger (5, 5‘, 5“) oder zum Erfassen einer Übergabe 
einer Packeinheit (3) von dem Ladungsträger (5, 5‘, 5“) auf den Übernahmeplatz (41) auf­
weist, wobei eine Steuervorrichtung (65) mit der Überwachungsvorrichtung (60, 60‘) ver­
bunden ist und die Transfervorrichtung (9, 9‘) ansteuert, um eine Packeinheit (3) vom 
Übergabeplatz (4T) auf den Ladungsträger (5, 5‘, 5“) aufzuschieben oder eine Packeinheit 
(3) vom Ladungsträger (5, 5‘, 5“) auf den Übernahmeplatz (41) abzuschieben.

14. Kommissioniersystem zum Lagern und Kommissionieren von Packeinheiten (3), umfas­
send

- eine erste Packeinheiten-Übergabestation (10) zum Beladen eines Ladungsträgers 
(5, 5‘, 5“) mit einer oder mehreren Packeinheiten (3),

- ein automatisiertes Packeinheitenlager (2) zum Lagern der Packeinheiten (3) auf 
den Ladungsträgern (5, 5‘, 5“),

- eine erste Fördervorrichtung zwischen der ersten Packeinheiten-Übergabestation 
(10) und dem Packeinheitenlager (2),

- eine zweite Packeinheiten-Übergabestation (11) zum Entladen eines Ladungsträ­
gers (5, 5‘, 5“) mit einem oder mehreren Packeinheiten (3),

- eine zweite Fördervorrichtung zwischen dem Packeinheitenlager (2) und der zwei­
ten Packeinheiten-Übergabestation (11),

- eine Kommissionierstation zum Beladen eines Auftrags-Ladungsträger mit Packein­
heiten (3) in einer definierten Beladesequenz und gemäß einem Kommissionierauf­
trag,

dadurch gekennzeichnet, dass die erste Packeinheiten-Übergabestation (10) und/oder 
die zweite Packeinheiten-Übergabestation (11) nach einem der Ansprüche 8 bis 13 ausge­
bildet ist.

Hierzu 18 Blatt Zeichnungen
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Fig.1
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Fig.2a
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Fig.2b
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Fig. 5b
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